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Dritthoftuno
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: obi, lnteressenloge: Testot

- vertrogsöhnl. Vertrouenshoftung
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- ouf grobe Fohrlössigkeit
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- 5 33, Hilfeleistung in Steuersochen
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Werbeverbot
- Anwolis-Suchservice/lnfodienst
- f. Rechtsonwölte

Wirtschoftsberotung
- Mondotsumfong

BGH v. l.12.l9BB - lX ZR 6llBB: NJW I9B? 303
:WM l9B9,ll4

BGH v.'24.1.1991 - lX 7R 250 /89: WM 1991,420: WuB Vl B g 6 KO l.9l (Sundermonn)

BVer{G v. 8.7.1991 - 2 BvR 731/91

OLG Korlsruhe v. 5. 6. l99l - I U 270/90

OLG München v.17.5.1991 - 21U 4529/90

LG Homburg v. 31.5.1991 - 302 O ll3/90: RPK U 1.06s/9t

LG Korlsruhe v.7.3.1990 - 3 O 339/89

EGH Hessen v.28.2.\991 - l EGH 2/90
: EWiR $ 43 BRAO 3/91,461 Ring

a)
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Unbefugte Hilfeleistung in Steuersochen / Rechenzentrum

Einem Rechenzentrum ist (neben der Erstellung von Umsotzsteuervoronmeldungen)
bereits die moschinelle umsotzsteuerliche Berechnung mit Hilfe eines EDV-Buchholtungs-
progromms untersqgt, do schon die moschinelle Aufbereitung der relevonten Doten
fochmönnische Vorgoben und Wertungen und domit eine steuerliche Willensbildung
des Verqrbeiters erforderlich mocht.
{OLG Fronkfurt o. M., Beschl. v. l. 10. i990, 6W 126/90, rkn, DSIR 1991, 1300)

Umfong des Berotungsmondots / Betriebswirtschoftliche Berotung

l.lnholt und Um{ong der P{lichten eines Steuerberoters ergeben sich ous dem ihm
erteilten Auftrog (BGH, WM 1982,1281.

2. Hot der StB oufirogsgemöß im Zusommenhong mit der Gründung einer GmbH den
,,Entwurf der Konzeption sowie der Vertröge" vorzunehmen und wird er im Text ous-
drucklich ols ,,steuerlicher Beroter" bezeichnet, so besogt dies nichts dorüber; doß er
über die Konzeption der Gesellschoftsvertröge hinous dle GmbH bzw. die Gesell-
schofter umfossend betriebswirtschoftlich, finonziell oder gor unternehmerisch
beroten sollte.

3. lst im Gesellscho{t'svertrog über die Errichtung einer stillen Gesellschoft von ,einem
Angehörigen eines Rechts-, Wirtschofts- oder steuerberotenden Beru{es" die Rede,
so ergibt sich dorous nicht, dofl er im Zusommenhong domit erwöhnte StB olle diese
Bereiche qbdeckt oder obdecken sollte.

4. Der lilcndant eines StB kann nicht e$./crten, der StB werde sich in die Rolle als
Unternehmer versetzen, wirtschoftliche Anolysen und Prognosen erstellen und dem
Mondonten ou{ unternehmerischem Gebiet Rotschlöge erteilen.

5. Nur bei genouer Dorlegung des Pflichtenkreises des Beouftrogten und der ihm
gemochten iotsöchlichen Vorgoben konn geprüft werden, ob der Beouftrogte
obiektiv und sublektiv pflichtwidrig gehondelt hot.

{OLG Korlsruhe, Urt.v. 23.5.1990 -llU 99/BB, rkr, DSIR 1991,7901

Verschwiegenheitspf licht / Ausla.r nft on Erben

l. Ein Miterbe konn ollein gem. S2039 BGB trotz des Widerspruches der übrigen
Miterben den Steuerberoter des Erblossers ouf Auskunft hinsichtlich von Steuer-
erklörungen des Erblossers - in Prozeßstondschoft für die Erbengemeinschqlt - ver-
klogen.

2. Hol der Erblosser seine Steuererklörung zusommen mit seiner Ehefrou obgegeben,
so istdieserAuskunftsonspruch zworwegen derfortbestehenden Verschwiegenheits-
pflicht des Steuerberoters gegenüber der Ehefrou eingeschrönkt, dennoch geht er
nichtnurouf Ablichtung einerteilweiseobgedeckten gemeinsomen Steuererklörung,
sondern ouf Einsichtgewöhrung in die Unterlogen durch einen {zur Verschwiegenheit
verp{lichteten) onderen Steuerberoter. Der verklogte Steuerberoter konn den klogen-
den Erben nicht oui ein Einsichtsrecht in die {inonzomtlichen Akien verweisen.

lO LG Koblenz, U n.v. 17.1. l99l - 5 U 899 /90, rkr., DSIR 1991, 7B9l

Hoftungsbeschrönkungen / grobe Fohrlössigkeit / Treuhondvertrog

Eine Hoftungsbeschrönkung im Treuhondvertrog ouf grobe Fohrlössigkeit ist gem. $9
AGB-Gesetz unwirksom. Sie benochteiligt den Bouherrn unongemessen gegenüber der
Treuhönderin. (Anschluß on OLG Homm, Urt.v. 25. 2.1988 -21U195/87 - Gll99l,265l
OLGOldenburg, Uri.v. 25.1.1991 - 6 U 58/90)
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Werbeverbof / Anwq lts-Suchservice-l nformotion sdienst

1. Ein generelles Werbeverbot für Rechtsonwölte besteht nicht

2. Dos Betreiben eines,,Anwolts-Suchservice-lnformotionsdienstes" durch
Rechtso nwö lte ü bersch reitet o uch bei Weitergo be von o uf Sel bstei nschöt-
zung beruhenden lnformotionen über speziolisierte Anwoltskollegen nicht
die Grenzen onwoltlicher Stondespflichten im Bereich der Werbung.

(EGH Hessen, Beschl.v. 28.2.1991- I EGH 2/90lrkr.) - EWiR 5 43 BRAO 3/91, 461 Rins)

Prospehhoftung / Rechtswqhlklousel /AGB

Derfür eine britische Briefkostenfirmo mit bundesdeutschem ols,,Repröse nronz"
bezeichnetem, foktischem Verwqltungssitz Hondelnde, hoftet dem Anleger
noch den Grundsötzen der Prospekthoftung noch deutschem Recht.

Eine entgegenstehende in AGB vereinborte Rechtswohlklousel ist unwirksom.
(LG Homburs Urt.v. 31.5.1991 - 302 0 ll3/90 - RPK U 1.065/911

Drifihoflung
des Sochverstöndigen
- Prospekthoftung

- Vertrog mit Schutzwirkung
zugunsten Dritter

{OLG Korlsruhe, Urt.v. 5.6.1991-lU 270/901

r\
Leitsötze (d.Verf.l,

I . Wird in einem Prospekt eine gutochtliche Stellungnohme unzutreffend
wiedergegeben, so ist es i. d. R. ousgeschlossen, doß der Sochver-
stöndige dies gewußt oder billigend in Kouf genommen hötte.

2. Die Einbeziehung eines Dritten in den Schutzbereich eines Vertroges
bedorf der mindestens stillschweigenden Vereinborung einer Schutz-
pflichtfurden Dritten. Diese kcnn sich ollein schon oufgrund derobiek-
tiven gleichgerichteien lnteressenloge ergeben oder wenn ein Gut-
ochten ersichtlich zur Belehrung des Dritfen in Auftrog gegeben wurde.
(hier, Gutochten zur Belehrung der Gemeinde, nicht der Köufer von
Ferienopportements)

Aus den Gründen:

Die Zulössige Berufung ist nicht begründet.

Dem Klöger steht weder ous Prospekthoftung noch ous dem Vertrog ein
Schodenersotzonspruch zu, oufgrund dessen der Beklogte dos Kurz-
exposd vom 1.9.1978 erstellt hot. Dos Londgericht hoi in erster Linie die
Froge geprüft - und verneint - ob der Klöger in den Schutzbereich des
Vertroges einzubeziehen ist oufgrund dessen der Beklogte dos Kurz-
expos6 vom i.9.1978 erstellt hot. lnsoweit hot dos Londgericht einen
Schodenersotzonspruch des Klögers zu Recht verneint. lm Berufungs-
rechtszug scheint der Klöger den Schwerpunkt seiner Ausführungen ouf
die Begründung eines Anspruches ous Prospekthoftung legen zu wollen.
Auch unter diesem rechtlichen Gesichtspunkt steht ihm ein Schoden-
ersotzonspruch gegen den Beklogten nicht zu.

l. Der Beklogte konn nicht ols Goront für die Richtigkeit eines Prospektes
ongesehen werden, welcher der Entscheidung des Klögers zum Beitritt
zu einer Bouherrengemeinschoft und zum Kouf einer Eigentums-
wohnung zugrunde gelegen hot.
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Als Prospekt kommt in erster Linie in Froge dos Kurzexposd des Moklers
Korl-Heinz J. vom 6.9)978. Dieses hot der Beklogte nicht verfoßt.

Allerdings ist der Beklogie in diesem Expos6 mittelbor zilierl.ln ihm heißt

es 1,45,46l,

Es bestehen heute schon Reiseveronstolterkontrokte mit A, B, C, D etc'

Diese hoben bei der Konzeption der Anlogenberotung mitgewirkt und

eine gonziöhrige Kontingentobnohme in Höhe von BO 0/o fest zugesogt.

I n ei ner g utochterlichen Stel I u n g no h me eines vereid igten So chverstö nd i-

gen für dos Hotel- und Goststöttengewerbe wurde schon fÜr dos erste

Betriebsiohr eine 60 o/o-ige Auslostung prognostiziert.

ln dem Exposd des Beklogten vom 1.9.1978 heiflt es demgegenüber
il,9? 100),

lnsbesondere mußte oufgrund der Reiseveronstolterkontokte (Anmer-

kung: nicht ...-kontrokte) - A, B, C, D etc. - die Konzepiion entsprechend

geöndert werden, so doß eine morktgerechte Funktionseinheit ouch

schon in der Phose I gegeben ist.

Hierbei wurde eine co. 8O- bis 90o/oige Kontingentfestobnohme der

Ferienopportements von seiten der bedeutendsten und größten Reise-

veronstolter in der BRD zugesogt, dies sowohl für die Sommer- ols ouch

fur die Wintersoison, somit gonziöhrig.

Jedoch mü0te dementsprechend ouf die Wünsche der Reiseveronstolter

eingegongen werden...

(1, lO3, lO4) Aufgrund der diversen Reiseveronstolterkontokte sowie der

guten Morktkenntnis des Erstellers dieses Kurzexposds konn dovon ous-

gegongen werden, doß dos Gesomtproiekt noch erfolgtem Anlouf sehr

gut ousgelostet sein wird.

Dies bedorf selbstuerstandlich eines oktiven Verkoufs, einer guten Ver-

ko ufsförderung und Werbung.

Alleine dos mögliche Erscheinen in co. 2 Mio. Veronstolterkotologen
(B co. 800.000 Stuck, Aco.1,2Mio. Stuck) wird sich sehr positiv ouf einen

schnellen Bekonntheitsgrod des Proiekts ouswirken.

Zudem hot der Ersteller des Proiektes, die C. GmbH & Co. KG, Pirmosens,

bereits sehr erfolgreich ein Urloubs-, Togungs- und Freizeithotel in D.

erstellt und beireibt dieses ebenso rentobel. Die hierbei gesommelten

Erfohrungen werden sich sehr positiv in derweiteren Proiektentwicklung

in Houenstein ouswirken.

Gl Leirsöue

Gleichzeitig wurde dem Beschwerdeführer eine Gebühr gem. $ 34 Abs. 2

BVerfG-Gesetz in Höhe von 500,00 DM ouferlegi. Donn folgt die
Belehrung'

,,Es bleibt dem Beschwerdeführer unbenommen, insoweit
seinen Verfohrensbevollmöchtigten in Anspruch zu nehmen,

folls dieser ihm nicht hinreichend über die Voroussetzungen,

unter denen eine Verfossungsbeschwerde nur Erfolg hoben
konn, belehrt hoti'
(Beschl.v. 8.7.1991, AZ.2 BvR Z3ll91).

DieAufgoben und Zustöndigkeiten des BVerfG beziehen sich bisher nicht

ouf die Enischeidung und Belehrung von Zivilrechtsonsprüchen.Wird hier

ein neues Aufgobengebiet ohne gesetzliche Grundloge eröffnet?

KonlaJrsverwqlter / Pflicht zur Selbstonzeige / lnferessenkollisionen

L Zvr Abgrenzung von Mossekosten und Mosseschulden, wenn der Konkurs-

verwolter Hilfskrofte gegen Entgelt einsetzt.

2. Ein Vertrog, durch den der Konkursverwolter die Mosse gegenüber einer

iuristischen Person verpflichtet, on der er selbst rechtlich oder wirtschoftlich

moßgeblich beteiligt ist, ist nicht ollein deswegen unwirksom.

3. Der Konkursverwolter hotvon sich ous dem Konkursgericht rechtzeitig einen

Sochverholt unmißverstondlich onzuzeigen, der die Besorgnis ernsthoft

rechtfertigt, dcß er on der Amtsführung verhindert isf dos gilt insbesondere

fur FAlle einer nicht unbedeutenden lnteressenkollision. Eine Verletzung

dieser Pflicht konn Schodenersotzonsprüche noch $ 82 KO begründen.
(BGH Urr.v. 24.1.1991- lX ZR 250/89 - WM 1991,420:WvB Vl B S 6 KO l.9l lSundermonn])

Hoftung des Konkursverwqlters $ 82 KO oder $ 69 AO?

Wegen schuldho{t verspöteter Zohlung von zur Tobelle festgestellten steuer-

I ichen Kon ku rsforderu n g en hoftet der Kon ku rsverwo lter dem Steuerg lö u big er

noch $ 82 KO, nicht noch S 69 AO.
(BGH Urt.v. 1.12.1988 - lX ZR 61/88, WM l9j9,ll4: NJW ]989, 303)
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Gl Hinweise

Gl Aktuell

er nicht schuldhoft, wenn er ongesichts des longen Zeitobloufs und der
donoch vermuilich onderen Tötigkeitsumstönde des Klögers nicht ent-
gegen dem lnholt der ihm fur die Anfertigung der steuererklörungen
zugeleiteten Unterlogen vermutete, unter den Einkünffen des Klögers in
den Johren l9B3 und l9B4 könnten solchefürgeschöftlicheTotigkeit in der
domoligen DDR sein, welche steuerfrei sind.

Die Angemessenheit der Bezüge geschöftsführender GmbH-Gesell-
schoffer ist höufig Gegenstond von Auseinondersetzungen mit der
Finonzverwoltung. Die Beurteilung derAngemessenheit ist noch wie vor
schwierig, do {este ollgemeingültige Moflstöbe dofur nicht existieren.
Die nun 6. Au{loge des spitoler/Niemonn: Die Angemessenheit der
Bezüge geschöftsführender Gesellschofter einer GmbH verlog Dr. otto
Schmitt KG, Koln, l9z seiten, DM 48,00) erörtert in übersichtlicher Form
und klorer Sproche die moßgeblichen Entscheidungskriterien. Die
Neuo uflo ge berücksichtigt die neue Rechtsprech ung des Bundesfino nz-
hofs sowie die doroufhin erschienene Literotur u. o. hinsichtlich des Noch-
zohlungsverbots, der Sochzuwendungen sowie der Anpossung der
Bezü g e o n d ie Entwickl u n g der g esel lschoftl ich en Verhö ltn isse. Beson ders
in den vordergrund getreten ist die Diskussion um die Einordnung der
Altersversorg u ng u nd die Folgen bei U no n gemessen heit der Bezüge bzw.
bei mongelnder Klorheit der Vereinborung.

Dos Bundesverfossungsgericht belehrt über Anwoltspflichten und
Regreßmöglichkeiten:

Die dritte Kommer des zweiten Senots hot unter Leitung des Prösidenten
des BVerfG eine Verfossungsbeschwerde nichi zur Entscheidung onge-
nommen, weil sie teilweise unzulössig wor und im übrigen keine hin-
reichende Aussicht ouf Erfolg bot.

lm ersten Betriebsiohr konn eine Belegung derZimmer im,,Hous P" von
co.60 0/o eintreffen. Dieser Göstezuwochs istfür H. von großer Bedeu-
tung.

Eine detc il lierte Rento bilitöts-Voro usschourechnung konn erst noch
Vorloge der endgültigen Architektenplöne und noch Ermittlung der
gesomten lnvestitionskosten und der Finonzierungsvorschou erstellt
werden.

Jedoch konn schon ietzt dovon ausgegongen werden, doß oufgrund
der Konzeption und Untersuchungen ein positives Betriebsergebnis
erzielt wird und dos Proiekt rentobel zu führen ist.

Doß der Mokler H. J. dos Exposd des Beklogten vom 1.9.1978 unzu-
treffend wiedergegeben h ot, bed o rf kei ner nö heren Do rleg u n g. Schon
desholb konn ousgeschlossen werden, doß der Beklogte gewußt oder
billigend in Kouf genommen hötte, doß von seinem Kurzgufochten in
dem Exposd vom 6.9.1978 werbend Gebrouch gemocht wurde. Dies
o n d ererseits wö re Voro ussetzu n g f ü r eine Prospekth oftu n g des Beklo g-
ten (vgl. BGHZ 77,172,177 unter ll,2); zustimmend zitiert in BGHZ lll,3l4
unter ll 2 o).

Noch der- bestrittenen - Behouptung des Klögers hotte derMoklerJ.
seinem eigenen Exposd vom 6. 9.1978 dos des Beklogten vom l. 9.1978
beigefügt und gleichzeitig mit einem Schreiben vom 13.11.1978 (dieses

l, 44l,vorgelegt. Die Annohme, der Beklogte hobe gewuDt oder es
billigend in den Kouf genommen, doß von seinem Exposd ols Anloge
des Prospekts des Moklers J. werbend Gebrouch gemocht wird, ver-
bietet sich ober ebenfolls, weil der Beklogie in dem Prospekt selbst
unzutreffend wiedergegeben ist.

2. Der Beklogte unterliegt gegenüber dem Klöger ouch nicht der DritF
hoftung ous dem der Erstellung seines Exposds vom '1. 9.1978 zv-
grundeliegenden Vertrogs.

Die Einbeziehung eines Dritten in den Schutzbereich eines Vertroges
bedorf der - mindestens stillschweigenden - Vereinborung einer
Schutzpflicht für den Dritten. Eine solche Vereinborung konn bereits
ollein schon oufgrund der oblektiven lnteressenloge ongenommen
werden; dies betrifFt insbesondere die Fölle, in denen dos Wohl und
Wehe einer Person dem Vertrogsportner der schutzpflichtigen Portei
onvertrout ist. Auch sonst konn noch den besonderen Umstönden des
Ei nzelfo I les eine Ausdeh n u n g des Sch utzbereichs eines Vertro g es ü ber
den Kreis derVertrogsporteien hinous ongenommen werden. Gerode
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bei der Beouftrogung von Sochversiöndigen kommt es höufig vo; doß

dos zu erstottende Gutochten ols Grundloge für die Entscheidung von

Personen dienen soll, die zum Sochverstöndigen nicht in vertroglichen
Beziehungen stehen (vgl. BGH tJrI.v.2.ll.l9B3 - lVo ZR20/n - Gl2/84
: WM 1984,34,35 li. Sp. - m.wN.).

ln Froge kommt in solchen Föllen, die Trögervon Interessen in den Schutz-

bereich des Vertroges einzubeziehen, die denen des ,Auftroggebers

gleichgerichtet sind. Dies konn der Foll sein bei einem von einem Mitglied
einer Köufergruppe in Auftrog gegebenen Gutochten Über den Wert
des zu erwerbenden Gegenstondes. Die Einbeziehung eines Dritten

konn weiter donn in Froge kommen, wenn ein Gutochten ersichtlich zur
Belehrung des Dritten in Auftrog gegeben ist. So köme etwo im Streitfoll

die Einbeziehung der Gemeinde H. in den Schutzbereich in Froge, fÜr

deren Belehrung noch der Behouptung des Beklogien dos Kurzexpos6

vom l. 9)978 erstelli werden sollte. Allgemein durfte in vielen Föllen eine

Beschrönkung der Schodenersotzpflicht des Sochverstöndigen ouf
Schoden, die dem Auftroggeber in eigener Person erwochsen, nichi

dessen rechtsg eschoftl ich em Wi I len entsprechen. Mit ei ner sol chen o I I ge-

meinen Erwögung ollerdings Dritte bereits in den Schutzbereich eines

Vertro ges ei nzu beziehen d ü rfte wied eru m n icht o n gehen; den n d er So ch-

verstöndige muß die in Froge kommenden Dritten überbiicken können,wiii

er nicht in u nzu mutbo rer Weise mit Schodenersotzpflichten ih nen gegen-

über belostet werden. Ein solches könnte, weil es Treu und Glouben
widersprechen würde, niemols Ergebnis einer Vertrogsouslegung sein
(vsl. $ l5Z BGBI.

Der Beklogte hot - wie erwöhnt - behoupiet, er hobe sein Kurzexpos6

vom 1.9.1978 zur Belehrung der Gemeinde H. erstellt. TrifFt dies zu oder
konn iedenfolls ein onderes nicht bewiesen werden, fehlt lede Grundloge
fur die Annohme, der Klöger sei in den Schutzbereich des der Erstellung

des Kurzexpos6s zugrundeliegenden Vertroges einbezogen gewesen.

Die totsöchlichen Vorousseizungen für seine Einbeziehung hot der Klöger

zu beweisen. Unmittelboren Beweis hot er nicht ongetreten. Er meint, die
Verteidigungsbehouptung des Beklogten mit dem Kurzexpos6 selbst

widerlegen zu können. Allerdings Iriflt zu, doD der Beklogte dorin er-

wöhnt hot, die Loge des Gesomtproiektes sei öußerst positiv zu beurtei-

len; es löge ein ideoler Stondori neben der Schule in H. vory die direkte

Woldonbindung steigere den Freizeiiwert des Proiektes besonders. Als

schiere Unterrichtung der Gemeinde H. mü0te diese Stelle des Kurz-

expos6s überflüssig erscheinen; denn der Gemeinde H. mÜssen die eni-

sprechenden Totsochen bekonni gewesen sein. Hieron lie0e sich sodonn

mindestens die Mutmoßung onknüpfen, dos Kurzexpos6 sei in Wohrheit

Die 3-iöhrige Veriöhrungsfrist noch dieser Vorschrift beginnt mit der Eni-

stehung des Anspruchs ohne Rücksicht dorouf, ob der Berechtigie Kennt-

nis vom Schodeneintritt hot (vgl. BGH NJW 1982, S. 15321. Besteht, wie

im vorliegenden Folle behoupiet, der Schoden dorin, doß oufgrund

unrichtiger Ango ben in einer Steuererklörung der Einkommenssteuerbe-

scheid eine höhere Steuerschuld ousweist, ols rechtens ist, so beginni die

Veriöhrungsfrist mit der Bestondskroft des Einkommensteuerbescheids,

welche einen Monot noch Zustellung dieses Bescheids eintritt (BGH Gl

86,27 : BGHZ 96/290,2941. Bei Berücksichtigung der Üblichen Post-

loufzeit (vgl. BGH, o.o.O.) wor der Sieuerbescheid vom 25.6.1984 om

30.7)984 bestondskröftig, der Steuerbescheid vom 9.1.1986 om

13.2.1986.

ZurZeil des Eingongs der Klogeschrift bei dem Londgericht Korlsruhe

124.8..1989) woren etwoige AnsprÜche ous der diesen Einkommen-

steuerbescheiden zugrundeliegenden Totigkeit des Beklogten bereits

veriöhrt.

Noch der neueren Rechtsprechung des BGH wöre der Beklogte ver-

pflichtet gewesen, den Klöger über etwoige SchodenersotzonsprÜche,

welche ous derTöiigkeit des Beklogten f Ür den Klöger diesem entstonden

wören. sowie den Louf derVeriöhrunq derortigerAnsprÜche, zu belehren
(vgl. BGH WM B2I364BGHGlB/82--ZlPB2,45lm. Anm. Gröfe: BGH|Z

A3All. Die Verletzung dieser Pflicht wÜrde möglicherweise zu selbstön-

digen Schodenersoizonsprüchen des Klögers fÜhren.

lm vorliegenden Folle iedoch ist eine solche Belehrungspflicht des

Beklogten nicht entstonden'

Er hqt ohne Verschulden keine SchodenersotzqnsprÜche des Klögers

gesehen; denn bei Anfertigung der Einkommensteuererklörungen,

welche den genonnten Steuerbescheiden zugrundeliegen, hotte der

Beklogte keine lnformotionen dorüber, do0 der Klöger in den Johren

l9B3 und l9B4 Einkünfte hotte, welchen eine Tötigkeii in der ehemoligen

DDR zugrundelog, so doß insoweit Sieuerfreiheit in Froge stond. Der

Vortrog des Beklogten, do0 die ihm von der Arbeitgeberin des Klögers

für die Anfertigung der genonnten Steuererklörungen Überlossenen

Unterlogen keinerlei Hinweise dorouf enthielten, blieb unbestritten'

Doß der Beklogte ous der weit zurÜckliegenden Zeit vor Moi 196? ols er

Johresobschlüsse f ur die Firmo K. R. über die Johre 1967 undl968 feriigie,

konkrete Erinnerungen doron vorzuholten hotte, doß dqmols der Klöger

zeitweise geschöftlich in der ehemoligen DDR tötig wori ist dem Beklogten

nicht obzwerlongen. Selbsi wenn er sich doron erinnert hötte, hondelte
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Weiterführende Hinweise:

Mü I ler, Wirtschoftsprüfer u nd vereid igte Buch prüfer o ls So chverstö n d ige
und Gutochter; Sonderheft der Wirtschoftsprüferkomm-Mitteilungen
Oktober 1991; Domm, Entwicklungstendenzen der Expertenhoftung JZ
1991,373i Ebke-Scheel, Die Hoftung des Wirtschoftsprüfers fur fohrlössig
veru rso chte Vermögensschö den D ritfer, WM 1991, 389.

nicht {ür die Gemeinde H. bestimmt gewesen. Mit der Beurteilung
dieser Textstelle ols reiner Unterrichtung der Gemeinde wird iedoch
ihr Zweck nicht vollstöndig erfoßt. Ersichtlich ging es dem Beklogten
ouch dorum, die Gesichtspunkte zusommenzustellen, die seine be-

iohende Beurteilung des Vorhobens rebhtfertigten. Doß dozu ouch
der Gemeinde H. bereiis bekonnie Umstönde gehörten, wor kein

Anloß, diese zu verschweigen.

Auch die Interessen der Gemeinde H. und dieienigen des Klögers ols

Mitglied der Bouherrengemeinschqft und Erwerber einer Eigentums-

wohnung woren nicht in einer Weise gleich gelogert, doß der Beklogte
noch Treu und Glquben dqvon ousgehen mußte, ouch die letzteren
seien ihm onvertrout. Dem Klöger ging es in erster Linie dorum, so{ort
und ouf Douer einen hohen Ertrog der überwiegend mit Fremdmitteln
finonzierten Eigentumswohnung zu erzielen, um olsbold eine schul-
denfreie und zur Altersversorgung geeignete Mietwohnung inne-
hoben zu können. Der Gemeinde H. ging es um die wirtschoftliche
Entwicklung der Gemeinde durch Ansiedlung von Gewerbe, wobei
die von einem Hotel ousgehende Ausstrohlung besonders günstig
erscheinen konnte. Zweifelsohne wor dos lnteresse der Gemeinde
ouch ouf ongemessenen Erirog ongesiedelien Gewerbes gerichtet -
dies ober letztlich nur im Sinne einer unobdingboren Voroussetzung
und einer nützlichen Nebenfolge, nicht im Sinne eines ersten und ous-
schließlichen Zwecks.

3. Der Beklogte hot es schliefllich übernommen, unter dem 2.11.1978

eine ,,Proiekionolyse" des Bou- und Betriebsvorhobens zu erstellen.
Diese Ausorbeitung ist dem Klöger iedoch erst im Loufe des Rechts-

streites bekonnt geworden (1, 110) und im übrigen vor seinem Beitritt
zur Bouerrengemeinschqft ihm gegenüber lediglich von dem Mokler J.

beilöufig erwöhnt worden. Hierouf lossen sich Ansprüche sonoch
nicht stützen und werden von dem Klöger onscheinend ouch nicht
g estü tzt. Die d ieser,, Proiekto n o lyse" zu g ru n del ieg en d en vertro g I ichen
Beziehungen hoben im übrigen ouch keineAuswirkung ouf die Rechts-

verhölinisse zwischen den Porteien, weder unter dem Gesichtspunkt
einer Prospekthoftung des Beklogten, noch dem einer Einbeziehung
des Klögers in die Schutzwirkungen welchen Vertroges ouch immer.

Hoftung des Steuerberolers
- Belehrung über Berufsversehen

- Vollstöndige lnformotionen durch Mondonten
(LG Korlsruhe Urt.v.7.3.1990 - 3 0 339/891

Leitsötze (d.Verf.)'

L DerMondont mu0 dem Steuerberoter olle zurAnfertigung der Steuer-
erklörung wichtigen lnformotion erteilen.

2. Der Steuerberoter mu{) sich nicht on Steuerbefreiungstotbestönde er-
innern, die ollein in zwei Steuererklörungen vor co. l5 Johren Eingong
gefunden hotten. Zumindest hondelt er nicht schuldhoft, wenn er ouf-
grund der zugeleifeten Unterlogen den Befreiungstotbestond nicht
prüft, weil diese keinen Anholtspunkt hierfrir bieten. (hier: unterlossene
Belehrung über Fehler in den eigenen Arbeitenl

,Aus den Gründen:

Die zulössige Kloge ist nicht begründet.

Der Klogeonspruch ist veriöhrt. Do der Beklogte die Einrede der Ver-

iöhrung erhoben hof, ist dieser Anspruch nicht mehr durchsetzbory denn
der Beklogie ist berechtigt, die Leistung zu verweig ern(9222Abs. I BGBI.

Die Veriöhrung etwoiger Schodenersotzonsprüche ous dem Vertrogs-
verhöltnis der Porieien, dos dem Rechtsstreit zugrundeliegt, richtet sich
noch $ 68 StBerG, gleichgültig, ob mon dieses Vertrogsverhöltnis unter
dem Gesichtspunkt des Werkverirogs oder des Dienstvertrogs sieht (vgl.

BGH NJW 82/22561.

-,-
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Dritlhoftung
- Bilonzerstellung

- Vertrog mit Schuizwirkung
zugunsten Dritter

- Stil lschweigender Ausku nftsvertrog
(OLG München, Urt. v. 17. 5.1991 - 21 U 4529 /901

veronlossen müssen. Die ihnen vorliegenden Bestondslisten der Firmo E.

wiesen ousdrücklich ,,Auftrogsobrechnungen" ous und ouch die Hohe
dieser Abrechnungen goben keinen Anloß zu Bedenken. Der Zeuge Pf .,

ein Wirtschoftsprüfer, der den Zeugen Dr. W. steuerlich betreute und den

dieserim Zuge der beobsichtigten Beteiligung on der Firmo E. konsultierte,

erochtete die in der Bilonz zum 31.12.1981und dem Stotus zum 30. 6.19n
ousgewiesenen nicht fertiggesiellten oder noch nicht obgerechneten
ferfigen Arbeiten {ur ublich. Die Firmo E. hotte seinerzeit totsöchlich
geschöftlichen Aktivitoten in der Schweiz und in SoudiArobien entfoltet
und die insoweit gegen die Bilonzonsötze erhobenen Vorwürfe woren
nicht so konkret und detoilliert, doß sich ihre Unrichtigkeit oufdröngen
mußte. Zumindest verbleiben insoweit noch der durchgeführien Beweis-

oufnohme erhebliche Zweife| die zu Losten des beweispflichtigen
Klögers gehen müssen.

Soweii der Sochverstöndige Dr. K. eine Abweichung der Bestondsliste
2.199.000,- DM) und der Bilonzposition ,,unfertige und fertige, nicht

obgerechnete Arbeiten" 12.289.000,- DM) festgestellt hot, die seiner

Meinung noch ouch bei eingeschrönktem Prüfungsouftrog noch den
immerzu beochtenden Grundsötzen von Gewissenhoftigkeit und Sorg-

folt hotte oufgeklort werden müssen, log totsöchlich keine oufklörungs-
bedurftige Diskreponz vor, sondern ein Rechen- oder Schreibfehler.
lnfolge eines Versehens hot der Sochverstöndige die Bilonzposition

,,unfertige und fertige, nicht obgerechnete Arbeiten" in Höhe von
2.189.000,- DM seines Gutochtens ll mit 2.289.000,- DM ongegeben.
Die noch Korrektur dieses Versehens noch verbleibende Diskreponz
zwischen Besto ndsl is le Q.199.000,- DM) u n d Bi lo nzposition (2.1 89.000,-
DM) beruhte unstreiiig ouf einem Additionsfehler innerholb der von den

Beklo gten vorgelegten Besio ndsliste.

Unterden genonnten Umstönden loßtdos Verholten der Beklogten keine

ousreichend sicheren Rückschlüsse ouf des Vorliegen sittenwidrigen
Verholtens zu. Doneben vermog der Senot keine ousreichend sicheren
Anholtspunkte dofür zu erkennen, doß die Beklogten im Sinne eines

bedingten Vorsotzes mit der Schödigung Dritter rechneten und den ols

möglich erkonnten Erfolg für den Foll seines Eintritts in Kou{ genommen
ho ben. lnsoweit kön nen, o nders in der bereits zitierten Entscheid u ng BGH

NJW 87,1758, ouch nicht ollgemeine Erfohrungssötze herongezogen
werden, do die Beklogten im vorliegenden Folle gerode nicht dos im
Wirtschoftsleben übliche Testot erteilt hqtten und oufgrund der ousdrück-
lichen Freizeichnung dovon ousgehen konnten, doß den Unterlogen im

geschöftlichen Verkehr nur eine untergeordnete wirtschqftliche Bedeutung
zukommen würde.

Leitsötze (d.Verf.)'

l. Dritte können stillschweigend in den Schutzbereich eines Steuerbero-
tu ngsvertroges o ufgenom men werden.
Eine entsprechende lnteressenloge der Vertrogsporfeien ist onzu-
nehmen, wenn eine Person, die über eine besondere vom Stoot
onerkonnte Sochkunde verfügt, ouftrogsgemöß ein Gutochten oder
ein Testot obgibt, dos erkennbor zum Gebrouch gegenüber einem
Dritten bestimmt ist und desholb in der Regel mit einer entsprechenden
Beweiskroft ousgestottet sein soll.

2. Konn ous der Bilonz oder dem Stotus wegen des erkennbor geringen
Pr'üfungsunnfcngs und der' {ehlenden Testierung nur eine geringe
Aussogekroft für deren inholtliche Richtigkeit obgeleitet werden, so
konn nicht vom Willen der Vertrogsporteien ousgegongen werden,
die Bilonz, Stoius pp. mit entsprechender Beweiskroft Dritten gegen-
über ouszustotten.

3. Der Hinweis ouf die Beochtung der Grundsötze ordnungsgemößer
Bilonzierung bei derAbleitung des Johresobschlusses ous den Konien
der Gesellschoft sogt nichts über die Bewertungsmoßstöbe und die
Prüfung der Wertonsötze der Wirischoftsgüter in der Bilonz ous.

4. Jo h reso bsch lüsse werden in erster Linie zu r Erf ü ll u ng der Bilo nzieru n gs-
pflicht gem. 5 42 AGB-Gesetz und nicht zur lnformotion potentieller
Beteilig u ngsinteressenten erstel lt.

5. Grundloge wesentlicher Beieiligungsentscheidungen sind in der
Regel nur testierte Unternehmensobschlüsse.

6. Gegen den Abschluß eines stillschweigenden Auskunffsvertroges
sprichi es, wenn der Sieuerberoter/Wirtschoftsprüfer nicht ols un-
porteiischer Scchwolter sondern ols unselbstöndiger Gehilfe des
Mondonten oufiritf und cus der Sicht der Beteiligungsinteressenten
weder durch persönliches Engogement noch oufgrund eigenstöndi-
ger Expertenstellung besonderes Vertrouen in Anspruch nimmt.
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um den iB.3.l9B2 (Zeuge Sch.) oder vor dem 23.7.1981(Zeuge E).

Weitgehend übereinstimmend hoben die Zeugen dogegen bekun-
det, doß es bei diesem Gespröch um die Aktivierung von Geschöfts-
onbohnungs- und Bürooufboukosten sowie um holbfertige oder noch
n icht o bg erech nete fertig e Arbeiten g i n g. Weitere Deto ils kon nten d ie
Zeugen hierzu ouch nicht ongeben.

3. Die insoweit erhobenen Bedenken gegen die Bilonzierungsmethode
h o ben sich spöter o ls berechtigt erwiesen. Der So chverstö nd ig en D r. K.

hot hierzu ousgeführt, doß die in der Bestondsliste der Firmo E. zum
31.12. l9Bi o usg ewiesenen Vertriebso ufwend u n g en u n d Verwo ltu n gs-
kosten in Höhevon 548.000,- DM nicht hötten oktiviertwerden dürfen.
Ob dieses ouch für die entsprechenden Kosten des Büros in der
Schweiz in Höhe von 162.000,- DM zvfrilft, konnte der Sochverstön-
dige mongels entsprechender Unterlogen nicht sicher feststellen. Es

liegt dieses iedoch noch den Gesomiumstönden zumindesi nohe.

4.froft Kenntnis der Beklogien von den seinerzeit erhobenen Vorwürfen
und Bedenken konn nicht dovon ousgegongen werden, do0 sie
positive Kenntnis von der Unrichtigkeit ihrer Bilonzierungen hotfen. Die
betreffenden Positionen wören unter bestimmten Voroussetzungen,
nömlich beim Bestehen von Werkvertrögen zwischen der Firmo E. und
Dritten, durchous oktivierbor gewesen und die Bezeichnung der von
der Firmo E. den Beklogten vorgelegten Unterlogen ols ,,Auftrogs-
obrechnungen" deuteten dorouf hin, doß diese Voroussetzungen
ouch totsöchlich vorlogen. Erst eine nöhere Uberprüfung der den
,,Auftro gso brech n u n g en" beigef ü gten h o ndsch riftl ichen N otizen I ieß
erkennen, do0 totsöchlich keine Werkveriröge mit Dritten bestonden.
Eine derortige Uberprüfung wurde iedoch von den Beklogten weder
geschuldet noch durchgeführt, worouf in den Johresobschlüssen

ieweils hingewiesen wurde.

5. lnsoweit konn den Beklogten ouch nichi der Vorwurf eines leicht-
fertigen und gewissenlosen Verholtens im Sinne eines Sittenverstoßes
gemöß S 826 BGB gemocht werden, dos wiederum Rückschlüsse ouf
dos Vorliegen eines zumindest bedingten Schodigungsvorsotzes
zuließe (BGH Gl43/85: EWiR $ 625 BGB B/85 lGröfe] : NJW 86,
lBO, l8l; Gl87,22 : EWIR $ 826 BGB 2/87, 591[Gröfe] :87,1758,159;
Polondt/Heinrichs, o.o.O., $ 826 Anm. 2 g,3 ol.

Die Beklogten woren, wie bereits wiederholt dorgelegt, nicht zur
Prüfung der Bilonzonsötze verpflichtet und hoben dorouf ousdrücklich
deutlich hingewiesen. Es ergoben sich ouch keine sonstigen Anholts-
punkte, die sie gleichwohl zu einer deroriigen Uberprüfung hötten

, l.]

Zum Sochverholt:

Der Klöger behouptet, die Johresobschlüsse und Sioten seien unter
Verstoß gegen die Grundsötze ordnungsgemößer Buchführung unrichtig
erstellt worden. Der Steuerberoter/Wirtschoftsprüfer hobe es unter-
lossen, ouf eine unzulössige Aktivierungsmethode hinzuweisen, obwohl
ergewußi hobe, doß dieJohresobschlüsse und Stcten ouch der lnformo-
tion von Beteiligungsinteressenten dienen sollten. Bei Kenntnis des
wo h ren Sochverho ltes wö re eine Beteilig u ng nicht d u rchgef ü h rt worden.

Der Steuerberoter/Wirtschoftsprüfer hot die Unrichtigkeit der Bilonzie-
rung bestritten. lm übrigen sei in den Johresobschlüssen und Stoten ous-
drucklich ouf den eingeschrönkten Prüfungsumfong hingewiesen
worden.

ln dem Johresobschlu0 zum 31.12.198lfindet sich der Hinweis, doß dem
Ausweis derVorröte und der - streitigen -,,unfertigen sowie fertigen, nicht
o bgerech n eten Arbeiten" ei n e vom U ntern eh m en g efertigte Besto nds I iste
zugrunde liege. Einzelheiten der lnventurund derWertonsötze seien nicht
überprült worden.

Der Steuerberoter/Wirtschoftsprüfer weist ouch dorouf hin, doß der
Klöger sel bst so ch kund ig gewesen u nd o ufg ru nd der monotlich erstellten
Berichte der Gesellschoft Kenntnis von der Erfossung und Bewertung des
Vorrotsvermögens Kenntnis geho bt hobe.

Aus den Gründen:

Der Klöger und die Zedenten sind nicht in den Schutzbereich des
zwischen der Beklogten zu ll und der Firmo E. bestehenden Steuer-
berotungsvertro ges einbezogen worden.

1. Mongels einer ousdrücklichen vertroglichen Regelung könnte ollen-
folls eine stillschweigende Einbeziehung in Froge kommen. Eine solche
Einbeziehung Dritter in den Schutzbereich eines Vertroges wird von
der Rechtsprechung in der Regel donn ongenommen, wenn dqs Wohl
und Wehe des Dritten dem Vertrqgsportner des Schutzpflichtigen
onvertrqut ist (BGHZ 56,269,273; 66, 51, 57). Die Einbeziehungs-
möglichkeit beschrönkt sich iedoch nicht ouf diese Follgesioltung. Es

steht den Porteien vielmehr grundsötzlich frei, eine Schutzpflicht ouch
zugunsten solcher Personen zu begründen, deren Wohl und Wehe
ihnen nicht onvertrout ist. Ob ein hierouf gerichteter rechtsgeschöft-
licherWille besteht, ist noch ollgemeinen Auslegungskriferien zu ermit-
tel n ( BG H Gl 2/84: NJW 84, 355, Gl 87,22 : EWIR g 826 BGB 2/87,
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591 lGröfe] : 87,1758,17591 Er ist oufgrund der erkennbqren Inter-

essenloge der Porteien insbesondere donn qnzunehmen, wenn eine

Person, die über eine besondere, vom Stoot onerkonn?e Sqchkunde ver-

fügt, ouftrogsgemöß ein Gutochten oder ein Testqt obgibt, dos erkenn-

borzum Gebrouch gegenüber einem Dritten bestimmt ist und deshqlb
in der Regel noch dem Willen des Bestellers mit einer entsprechenden

Beweiskroft ousgestoftet sein soll ( BGH NJW 82, 2431; Gl 2/84 : 84,
355, 356; WM 86, 711,712; Gl 87,22 : EWIR $ 826 BGB 2/87, 591

lGröfel : NJW 87, 1758, 1759 ; 89, 102? ]0301.

Diese Voroussetzungen sind im vorliegenden Foll nicht gegeben.

2. Einer Einbeziehung von Beteiligungsinteressenten in den Schutzbe-

reich des Steuerberotungsvertroges stünde nicht entgegen, doß die
lnteressenten - zunöchsf - noch Nomen und Zohl nicht bekonnt woren
(BGH Gl2/84: NJW 84,355,356; Gl 87,27: EWIR $826 BGB

2/87, 591[Gröfe] :87,1758,17601. Bei der Firmo E. hondelte es sich

unstreitig nicht um eine ouf eine große Anzohl von Gesellschoftern

und/oder Beteiligungen ousgerichtete,,Publikums-Gesellschoft'l Die

Erfordernis neuer Beteiligungen hotfe sich erst im Johre l98l durch den

Ausiritf von Altgesellschoftern ergeben. Die Beklogten mußten desholb
ob diesem Zeitpunki, d. h. mitder Erstellung desJohresobschlusses und

des Stotus zum 3l.12.1991,domii rechnen, doß diese Unterlogen ouch

den potentiellen Beteilig ungsinteressen zur Verf üg ung gestellt u nd fÜ r

deren Beteiligungsentscheidung von Bedeutung sein wÜrden.

3. Allerdings kom den steuerlichen Unterlogen infolge des erkennbor
geringen Prüfungsumfongs und derfehlenden Testierung insoweit nur

eine geringe Aussogekrofl zu, so doß nicht von einem Willen der
Beklogten zull - die Beklogten zu 2) und 3lworen nicht Porteien des

Steuerberotungsvertroges - ousgegongen werden konnte, fur die
inholtliche Richtigkeit der ersiellten Johresobschlüsse und Stoten ouch

Dritten gegenüber einstehen zu wollen ($S 133,.67 BGBr BGH Gl87,27
: EWiR S 826 BGB 2/87,591[Gröfe] : NJW 87,1758,1760 fl.

Die Bilonz zum 31.12.1981gibt zwor in der ols ,,Bescheinigung" onzu-
sehenden Schlußbemerkung on, derAbschluß seioufgrund der Buch-

führung und den Angoben der Firmo E. geprüft worden. Sie enthölt

iedoch entgegen der ublichen Tesiierung keinen Hinweis ouf die
Beochiung von Geseiz und Gesellschoftsvertrog sowie ouf die Uber-

prüfung der Ordnungsgemößheit der zugrundeliegenden Buch-

{ührung, sondern verweist bezüglich des Prüfungsumfongs ousdrück-

lich ouf den der Bilonz beigefügten Anhong. Dort findei sich der

mit der Firmo E. besiehende Mondotsverhöltnis ollenfolls ein mittelbores

Eig en interesse o n der Gewi n n u n g neuer Beiei lig u n gsi nteressenten.

Dorüber hinous fehlt es ouch on der lnonspruchnohme besonderen per-

sönlichen Vertrouens ols weiterer Hoftungsvoroussetzung (BGH NJW BZ

2511,2512l.lnsoweit wird ouf die Ausfuhrungen oben zu ll 3. Bezug ge-

nommen. Die Beklogten hoben bezüglich der erstellten Abschlusse und

Sioten gero de n icht ih re besond ere fo ch I iche Kom petenz o ls Wi rtschofts-

prüfer und/oder Steuerberoter herousgestellt, sondern Art und Ausmoß

der vorgenommenen - eingeschrönkten - Uberprüfungen ousreichend
deutlich zum Ausdruck gebrochi. Soweit sie in den Prospekten vom Juli

lg8l und Moilg82 genonntworden woren, geschoh dieses noch Aussoge
des Zeugen Dr. L. ohne ihr Wissen und Wollen.

V.

Die Beklogten hoften nicht wegen sittenwidriger vorsötzlicher Schödi-

suns ($ 826 BGB).

I . Noch dem Ergebnis der Beweisoufnohme ist dovon ouszugehen, doß
den Beklogten im Johre lg8l die bei einigen Gesellschoftern der Firmo

E. oufkommende Kritik on den Bilonzierungsmethoden, insbesondere
on der Aktivierung nicht obgerechneier und hoibfertiger Arbeiien,
bekonnt wor. Die Beklogten zu 2l und 3) hoben unstreitig on der
Gesellschofterversommlung vom 23.7.1981 teilgenommen. Selbst

wenn on onderen Versommlungen oder Gespröchen nur einer von
ihnen teilgenommen hotte, so geht der Senot unter Berücksichtigung

ihrerdomoligen Aufgoben - und Tötigkeitsbereiche - (der Beklogte zu

2l wor Geschoftsführer der Beklogten zu ll und der Beklogte zu 3) be-
orbeitete die von der Firmo E. erteilten Auftrögel noch der ollgemeinen
Lebenserfohrung dovon ous, doß ouch donn die bezüglich der Bilon-

zierung oufgeworfenen Frogen ieweils zur Kenntnis des nicht onwe-
senden Beklogten gelongien.

2. Welchen genouen lnholt die Erörterungen und Gespröche hotten,

konnte in der Beweisoufnohme ollerdings nicht geklört werden. Noch
Aussoge derZeugen Sch., Dr. D. und K. spielte die Froge derAktivierung
holbfertiger oder noch nicht obgerechneterfertiger Leistungen bei der
Gesel lschofterverso m m I u n g om 23. 7. 19Bl eine eher u nterg eord nete

Rolle. Sie wurde onla0lich eines onderen Gespröchs von dem Zeugen

Sch., dem Vertreter des domoligen Gesellschofters Dr. D., konirovers

erörieri. Den Zeitpunkt dieses Gespröches hoben die Zeugen ent-

weder nicht mehr ongeben können (Zeuge Dr. D.l oder unterschiedlich

dotieri,z. B. in dosJohrlg82 noch Vorliegen der Bilonzl98l (Zeuge M.l,
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ochter domit rechnen muß, doß sein Gutqchten oder Testot für solche
Zwecke verwendet wird und Dritten ols Grundlqge für wichtige Vermö-
gensdispositionen dienen soll (BGH NJW 70,1737;73,321,322t Gl2/84
: 84, 355, 356, 89, 1029, 1030).

lnsoweit gelten grundsötzlich dieselben Erwögungen wie vorstehend
unter ll. zum Auskunftsvertrog. Schon oufgrund des deutlich zum Ausdruck
gebrochten eingeschrönkten Prüfungsumfongs konn der ols,,Bescheini-
gung" onzusehenden Schlußbemerkung der Bilonz im Geschöftsleben
nicht die Bedeutung zukommen, die eine tesiierte Bilonz, z. B. im Rohmen
von Kredituerhondlungen, üblicherweise zu hoben pflegt (BGH NJW 23,
321,322; Gl 87,22 : EWIR S 826 BGB 2/87, 591[Gröfe] :87,1758,17591.
Hinzu kommt, doß die Bilonzierungen primör im Rohmen der $S 4lff.
GmbH-Geseiz erfolgten und nicht zur Gewinnung von Beteiligungs-
interessenten. Letzteres gilt noch Aussoge der Zeugen K. und E. ouch für
die Stoten vom 3,I.12.1981und 30. 6.1982. DofJ die Unterlogen doneben
ouch der lnformotion von Beteiligungsinteressenten der Firmo E. dienen
würdg wor seit dem beobsichtigten Ausscheiden einiger Altgesellschof-
ter im Sommer l98l noheliegend und seit der im Auftrog der Firmo E.

erfolgten Ubersendung der zurückliegenden Johresobschlüsse om
26.1.19Uon den Klögerwohl ouch bekonnt. Allerdings wor die Eignung
der Unterlogen ols wesentliche Grundloge erheblicher Vermögens-
dispositionen soweit eingeschrönkt, doß sich für eine vertrogsöhnliche
Hoftung der Beklogten keine ousreichenden Anholtspunkte ergeben.

tv.

Es besteht keine Hoftung der Beklogten ous schuldhofterVerletzung vor-
vertroglicher Aufklörungspflichten (cic).

Die Beklogten sind nicht Portei der zwischen dem Klöger und/oder den
Zedenten einerseits und der Firmo E. qndererseits bestehenden vertrog-
lichen Vereinborungen. Soweit sie in die Vertrogsverhondlungen einge-
scholtet woren, könnte eine Eigenhoftung infolge Verletzung von Sorg-
foltspflichten nur donn in Betrocht kommen, wenn sie ein eigenes wirt-
schoftliches lnteresse on der Beteiligung Dritter on der Firmo E. gehobt
oder für sich persönlich besonderes Vertrouen in Anspruch genommen
hötten ( BG H Gl 43 /85 : EV/i R S 625 BG B B/85 lGröfe] : NJW 86, lB0, I Bl
m.w.H.). Beide Voroussetzungen liegen hier nicht vor. Dos die Eigen-
hoftung beg ründende eigene wirtschoftliche lnteresse des Ho ndel nden
muß dergestolt sein, dofl er - bei wirtschoftlicher Betrqchtungsweise -
gleichsom in eigener Soche tötig wird (BGH NJW 84,2284,2286i BB,
2234,22351. Demgegenüber hotten die Beklogten im Hinblick ouf dos

Hinweis, do0 dem Ausweis der Vorröte und der - streitbefongenen -
,,unfertigen sowie fertigen, nicht obgerechneten Arbeiten" eine vom
Unternehmen gefertigte Bestondsliste zugrundeliege. Einzelheiten der
lnventur und der Wertonsölze seien nicht überpüft worden.

Domit wurde in zwor unüblicher, ober für Außenstehende verstöndlicher
Weise zum Ausdruck gebrocht, doß die Buchfuhrung und die Weri-
onsötze nicht bzw. nur in eingeschrönktem Umfong überprüff wurden.

Etwos onderes ergob sich ouch nicht ous ZilIer lll des Abschlußberichts
zum 31.12.1981. Dort fond sich der Hinweis, derJohresobschluß lg8l sei
ous den Konien der Gesellschoft unter Beochtung der Grundsötze ord-
nungsgemößer Bilqnzierung obgeleitei worden. Dieser Hinweis sogte
nichts über die Bewertungsmoßstöbe und die Höhe derWertonsötze der
Wirtschoftsgüter in der Bilonz ous, sondern brochte nur zum Ausdruclg
doß dqs öußere Bild der Bilonz dem in $ 149 Abs. l,,Abs. 2 AktG konkreti-
sierten Gebot der Bilqnzklorheit entsproch.

Domit wor der Johresobschluß zum 3l.12.l98l (ebenso wie die vorous-
gegongenen Abschlüsse zum 31.12.1979 und zum 31.12.1980, die noch
densel ben ein g esch rö n kten Prüf u n gskriterien ersiel lt worden wo ren ) o us

der Sicht der Vertrogsporteien - der Firmo E. und der Beklogten zu ll -
schon wegen seines geringen Prüfungsumfongs nicht ols moßgebliche
Entscheidungsgrundloge für potentielle Beteiligungsinteressenten ge-
eignet, sondern ollenfolls qls Entscheidungshilfe. Totsöchlich hoben sich
der Klöger und derZedent Dr. W. spöter eigenen Angoben zufolge ouch
nicht nur ouf diese Unterlogen gestützi, sondern zusötzlich bei Bonken,
Vertrogsportnern und Kunden Auskünfte über die Firmo E. erholt. Hinzu
kommt, do0 die Erstellung derAbschlüsse in erster Linie der Erfüllung der
Bilonzierungspflicht der Firmo E. gemöß E42o GmbH-Geseiz und nicht
der Informotion potentieller Befeiligungsinteressenten diente. Letzteres
wor nur eine, ollerdings seit dem Sommer lg8l vorhersehbore, Neben-
folge. Sie begründet - ous domoliger Sicht, S$ 133, l5Z BGB - nicht die
Notwendigkeit, die Beklogte zu l) in schwer überschouborer und unzu-
mutborer Weise mit möglichen Schodenersotzverpflichtungen gegen-
überDritten zu belosten {vgl. BGH NJW84,355,356}. Es bestond domols
mit dem sich obzeichnenden Ausscheiden der olten Gesellschofter Dr. D.,

W., M. und M. ein erhöhter lnvestiiionsbedorf fürdie Firmo E. Andererseits
wor der Kreis potentieller Beteiligungsinteressenten domols noch Zohl
und Nome noch nicht obschließend überschoubor (wos der Annohme
einer Einbeziehung in den Schutzbereich des Veriroges, wie oben bereits
o usgefü hrt, nicht g ru ndsötzlich entgegensto nd l u nd es besto nd do rü ber
hino us die - wie sich spöter bei Dr. W. zeigte - no heliegende Mög lich keit,
doD sich durch dos Werben weiterer lnteressenten ein schwer obzu-

--
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schötzender; dos Hoftungsrisiko der Beklogten zu 1l [eweils erheblich
erhöhender,,Potenzierungseffekz ergob (vgl. BGH NJW 84, 355,
356). Unter diesen Umstönden widersproch es dem erkennboren lnter-

esse der Beklogten zu l) ($$ 133,157 BGB; BGH NJW Bl, 154? 1550t

2295,22961, die Beteiligungsinteressenten ieweils mit in den Schutz-

bereich des bestehenden Sfeuerberotungsvertroges einzubeziehen.

Bei Abwögung oller genonnten Umstönde ist der Senot nicht dovon
überzeugt, dofl die Firmo E. und die Beklogte zu l) beiAuftrogserteilung
fur die Erstellung der Johresobschlüsse, insbesondere des Johres-

o bsch I usses zu m 31. 12. l9Bl, d ie potentiel len Beteil ig u n g sinteressenten

in den Schutzbereich des Vertroges miteinbeziehen wollien.

4. Eine ondere Beurieilung ergibtsich ouch nichtous dem Umstond, do0
die Beklogten die Stoten vom 3l.12.l9B1und 30. 6.l99erstellt hoben.

Die Behouptung des Klögers, diese Stoten, zumindest ober der Siotus

zum 30. 6.1982, seien ousdrucklich fur die ins Augen gefoßte Beteili-
gung von Dr. W. erstellt worden, wurde von den insoweit benonnten
und vernommenen Zeugen K. und E. nicht bestötigt.

Der Zeuge K. hot bei seiner Vernehmung om 10. 12.1986 ousgeschlos-
-l ^.f{ ^.- ^.^^.^-.-.1^^.- -J^^ D^l-l^^r^- J:^:^ 

^.,Ir-^^ ^^^^L^^^^591 l/ (lul, cl 9u9ul luucl uttl I ut'Klugl('l I Lllu lll r\ulllLrv vv9vLjsl ler I

Abschlüsse ols Verhondlungsgrundloge für neue Beteiligungsinter-

essenten bezeichnet hotte. Die Johresobschlüsse hötten, ebenso wie
der Stotus zum 30. 6.1982, ous onderen Gründen so und so erstellt

werden müssen.

Ahnlich hoi sich der Zeuge E. bei seiner Vernehmung om 27.5.1987
geöuDert. Donoch wurden die Stoten zum 31.12.1981und 30.6.1986
von der Stodtsporkosse M. im Rohmen einer Krediterweiterung ver-

longt. Selbst wenn der Zeuge E. sich in einerAktennotiz vom 5. 6.1984
inholtlich onders geöußert und erklört hotfe, der Stotus zum 30. 6.PA
sei {ür den Eintritt von Dr: W. in die Firmo E. erstellt worden, so konn im

Hinblick ouf die EindeutigkeitderAussoge des Zeugen K. doch keines-

{olls dos klögerische Vorbringen ols bewiesen ongesehen werden.

Allerdings wurden die Stoten, womit die Beklogten noch der ollge-
meinen Lebenserfohrung (BGH GlB7,2Z: EWiR S 826 BGB 2/87,591

[G röfe] : NJW 87,17 58,l 259] o u ch rech neten, Betei I ig u n g si nteressen-

ten einschließlich des Klögers und des Zedenten Dr. W. zugönglich
gemocht (Aussoge des Zeugen E. o.o.O.l. lnsoweit ist iedoch bei

Abwögung oller - oben unter I 
.l., 

2. und 3. im einzelnen dorgelegter -
Umstönde ebenfolls nicht dovon ouszugehen, doß die Firmo E. und

die Beklogte zu l) die Beteiligungsinteressenten ieweils in den Schutz-

wiesen wurde. Der Hinweis ouf die Steigerungsföhigkeit des Gewinns
stellte demgemöß erkennboreine Schlußfolgerung ou{ der Grundloge
d es vorl iegenden u n g ep rüften Zo h len moterio ls do r. Er ko rrespon d ierte

insoweit mitdervom Zeugen Dr.W. geöu0erten Erwortung,wenn er-
derZeuge - sich unterAusnutzung seiner Kontoktmöglichkeiten engo-
gierte, könne der Gewinn io nur noch besser werden.

4. BeiAbwögung sömtlicher Umstönde ist ouch unter Zugrundelegung
des vom Zeugen Dr. W. geschilderten Gespröchsinholts - diesen

insoweit ols richtig unterstellt - nicht von einem stillschweigenden
Auskunftsvertrog ouszugehen. Es bedorf desholb keiner erneuten

Vernehmung des Zeugen gemöß S 398 ZPO, um oufgrund eigenen
Eindrucks die Gloubwürdigkeit seiner Aussoge würdigen zu können.

Do sich keine Anholispunkte dofur ergeben, dofl der Zevge bei einer
erneuten Vernehmung inholtlich onders oussogen würde, könnte

ous den oben im einzelnen dorgelegten Gründen ouch in diesem

Folle nicht vom Zustondekommen eines stillschweigenden Auskunfts-

vertro ges o usgeg o ngen werden.

Zusommenfossend ist festzustellen, do0 dos Gespröch des Zedenten
D r. W. m it den Bekl o gten zv 2l und3 ) zwo r erken n bo r d er Vorbereitu n g

einer In..,esiitionsentscheidung diente. A.ufgr"und als5 r-rngepr'üften

Zohlenmoteriols boten die erteilten Auskünfte iedoch nur eine be-

schrönhe Entscheidungsgrundloge. Die Beklogten woren zudem

erken n bo r nu r in Erfüllung der gesetzlichen Bilo nzierun gsverpflichtu n g

der Firmo E. tötig geworden, ohne dorüber hinous oufgrund ihrer eigen-
stöndigen Expertenstellung qls Steuerberoter und/oder Wirtschofts-
prüfer oder oufgrund ihres persönlichen Engogements besonderes

Vertrouen in Anspruch zu nehmen. Sie hobe letztlich nur ouf Wunsch
und Vermitflung der Firmo E. mii dem Zeugen die von ihnen erstellten

Unterlogen besprochen, ohne dobei zusötzliche substontielle Ango-
ben zu mochen. Dieses rechtfertigt nicht den Rückschluß, dofi die on
dem Gespröch Beteiligten die erteilten Auskünfte und Erlöuterungen

zum Gegenstond eigenerveriroglicher Rechte und Pflichten mochen

wollten (BGH NJW 86,lB0,l8ll.

il1.

Die Voro ussetzu n g en ei ner vertrogsöhn lichen Vertrouenshoftu n g I iegen
nicht vor.

Dieses wü rd e voro ussetzen, doß der Auftroggeber eines Gutochtens oder
Testots von derAutoritöt des öffentlich bestellten Gutochters bei geschöft-

lichen Verhondlungen mit Dritten Gebrouch mochen will und der Gut-
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Es ist dovon ouszugehen, doß der Zeuge Dr. W, der im Vorstond eines
Großkonzerns tötig wor sowie verschiedene Aufsichtsrotsmondote inne-
hotte und der doneben seit lgZB Unternehmensberotung betrieb, über
hervorrogende Kenntnisse wirtschoftlicherZusommenhönge verfügte. Der
Senot ist ouch dovon überzeugt, doß diese hohe fochliche Kompetenz
desZeugen den Beklogten zv2lund3l,wenn sie ihnen nichtschon vorher
bekonnt wor, iedenfolls bei dem löngeren, fochbezogenen Gespröch
nicht verborgen geblieben isi. Sie konnten desholb dieses fochliche
Verstöndnis dem,,Empföngerhorizont" des Zeugen zugrundelegen
{Polondt/Heinrichs, BGB,49. Aufl., $ 133 Anm. 4 c m.w.H.).

ln diesem Zusommenhong istzu berücksichtigen, do0 derZeuge eigenen
Angoben zu{olge bei dem Gespröch den Johresobschluß zum 31. 12.1981
sowie den Stotus zum 30.6.1982 dobei hotte und diese Unterlogen im
Loufe des Gespröchs den Beklogten zu 2) und 3) zeigte. Die Beklogten
zu2l und 3l konnten desholb noch den Gesomtumstönden dovon ous-
gehen, do0 der Zevge ihre Auskunft, sie - die Beklogten zu 2) und 3) -
hötten die Bilonzen und Stoten selbst oufgestellt und die dortigen Zohlen
entspröchen den Totsochen, noch Moßgobe des im Johresobschluß zum
Ausdruck gebrochten eingeschrö nkten Prüfungsumfongs versiond. Aus
diesen Einschrönkungen ergob sich, doß der Abschluß zum 31.12.1981
ouf den von der Firmo E. übernommenen, sochlich nicht überprüften
Zohlen beruhte. Dieses Verstöndnis ergob sich umso mehr, ols die Be-
klogten zu2l vnd 3) den Zeugen dorouf hinwiesen, doß derZeuge K., der
Geschöftsführer der Firmo E., nicht bilonzsicher sei und desholb sie - die
Beklogten - die Bilonz erstellt hötten. Domit wurde zugleich ouch zum
Ausdruck gebrocht, doß die Firmo E. die Beklogten nicht desholb be-
ouftrogte, um sich deren besondere Unobhöngigkeit und Neutrolitöt ols
Wirtschqftsprüfer zu bedienen, sondern um den gesetzlichen Bilonzie-
rungspflichten der $$ 4l ff GmbH-Ge setz zu entsprechen.

Ein onderes Verstöndnis ergob sich ouch nicht ous dem vorliegenden
Stotus zum 30. 6.1982. Dieser enthielt keinen Hinweis ouf den Umfong
der Prüfungspflicht, ollerdings ouch kein Testot. Noch den Gesomt-
umstönden konnte der Zeuge [edoch nicht dovon ousgehen, doß inso-
weit etwos onderes gelten sollte ols fur die Bilonz selbst. Der Hinweis der
Beklogten zu 2) und 3), die Zohlen in Bilonz und Stotus enfspröchen den
Totsochen, stqnd desholb ouch ohne ousdrücklichen Hinweis unter dem
Vorbeholt derfehlenden sochlichen Uberprüfung derzugrundeliegenden
Angoben. Der Hinweis ouf die Richtigkeit bezog sich unter diesen Um-
siönden erkennbor nicht ouf die sochliche, sondern die bilonztechnische
Richtigkeit, ouf die bereits unler ZilIer lll des Johresobschlusses {,,Rech-
nungswesen, Unterlogen und Auskunfte'j dort vorletzter Absotz) hinge-

]-)

bereich des zwischen ihnen bestehenden Steuerberotungsveriroges
miteinbeziehen wollten. Dieses gilt umso mehr, ols es sich bei den
genonnten Stoten ieweils nur um eine tobellorische Aufstellung der
Aktivo und Possivo sowie der Gewinn- und Verlustrechnung hondelte
ohne weitere Erklörungen und Testote. Die Stoten hoilen desholb für
lnteressenten ollenfolls die Funhion einer,,Schnellübersicht'i Auf-
schlüsse konnten, wenn überhoupt, nur die noch den Grundsötzen
der 541 ff. GmbH-GeseIz zv erstellenden Johresobschlüsse geben.
Die Beklogten konnten desholb dovon ousgehen, doß die lnteressen-
ten - wie im Foll des Klögers und des Zedenten Dr. W unstreitig
geschehen - quch die Abschlüsse mit heronziehen und dodurch von
dem dort zugrundegelegten Prüfungsum{ong Kenntnis nehmen
würden.

il.

Zwischen dem Klöger und/oder den Zedenten sowie den Beklogten ist
kei n stillschweigender Auskunftsvertrog zusto nd eg eko m men.

L Noch der Rechisprechung ist vom stillschweigenden Abschluß eines
Auskunftsveriroges in der Regel donn ouszugehen, wenn eine erteilte
Auskunft für den Anfrogenden erkennbor von erheblicher Bedeutung
ist und er sie zur Grundloge wesentlicher Vermögensverfügungen
mochen will (BGH NJW 91,352;89,1029;G|43185: EWIR S 625 BGB
B/85 lGröfe] 86,lB0). Ob diese Voroussetzungen im vorliegenden Foll
gegeben sind, erscheint im Hinblick ouf den eingeschrönkten totsöch-
lichen Aussogegeholt der Johresobschlüsse zumindest bezüglich der
letztg en o n nten Voro ussetzu n g f ro g I ich. lm Geschöftsverkeh r werden
in der Regel nur testierte Unternehmensqbschlüsse zur Grundloge
wesentlicher Entscheidungen gemocht {BGH Gl87,22: EWIR $ 826
BGB 2/87,591 lGröfe] : NiW 87,1758,1759; vgl. ouch oben I 3.).

2. Es konn dieses iedoch letztlich dohinstehen. Die genonnien Kriierien
führen nö mlich nicht zwingend zurAnno hme eines Auskunftsveriroges,
sondern sie stellen lediglich lndizien dor, die, wenn ouch mit erheb-
lichem Gewicht, in die Wurdigung der gesomten Begebenheiten des
konkreten Folles einzubeziehen sind (BGH Gl43/85:EWiR $ 625 BGB
B/85 lGröfe]: NJW 86,lB0,l8l].

Die Beklogten hotten (über dos iedem Mondotsverhöltnis zugrunde-
liegende lnteresse hinous) kein eigenes wirtschoftliches lnteresse on
der Firmo E., sondern hondelten ieweils nur weisungsgemöß qls deren
unselbstöndige Gehilfen. Dieses kom insbesondere dodurch deutlich
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zum Ausdruck, doß sie in Beziehung ouf den Klöger und den Zedenten

Dr. W. ieweils nur ouf Veronlossung der Firmo E. tötig wurden. Sie hoben
dem Klöger die Johresobschlüss e1977 - l9B0 im Auftrog des Geschöfts-
führers der Firmo E. übersondt und sie hoben ouf dessen Veronlossung

und Vermittlung dos Gespröch mit Dr. W gefuhrt. Domit hoben sie zu

erkennen gegeben, doß sie nicht ols unporteiische Sochwolter ouftroten,
sondern ols Gehilfen der Firmo E. ln Verbindung mit dem erkennbor ein-

geschrönkten Prüfungsumfong der Abschlüsse und Stoien (vgl. oben I 3.)

und dem fehlenden wirtschoftlichen Eigeninteresse der Beklogten on der
Firmo E. konnte weder der Klöger oufgrund der ihm übersondten Johres-

obschlüsse noch Dr. W. oufgrund des mit ihm persönlich geführten

Gespröches (siehe hierzu ouch unten ll 3.) dorouf vertrouen, mit den

Beklogten ols unporteiische, oufgrund ihrer besonderen Sochkenntnis

ols Steuerberoter quolifizierte eigenstöndige Sochwolter in Kontokt zu

treten, deren Auskünfte ein besonderes Moß on Abgewogenheit und

Grundlichkeit erworten lossen (BGH Gl43/85: EWIR S 625 BGB B/85

[Gröfe] NJW 86, l8l).

lnsoweit konn ouch nicht dovon ousgegongen werden, do0 die Be-

klogten zumindest ous der Sicht der Beteiligungsinteressenten, ouf die bei

der Ausf egun g obzustellen ist ( BG H Z 47, 75, 78 ; 103, 27 5, 2B0l,ein beson-

deres persönliches Engogement übernommen hqtten. ln den Prospekten

vom Juli lg8l und Mai1982, die dem Klöger eigenen Angoben zufolge
bei seinen Beteiligungsverhondlungen zumindest teilweise vorlogen,
wurden zwor die Beklogte zu l) und der {ür sie hondelnde Beklogte zu 3)

[eweils im Vorwort erwöhnt. Es wurde dorouf hingewiesen, doß olle not-

wendigen Unterlogen des Rechnungswesens ,,von der mii der Wirt-
schoftsprüfung von E. beouftrogten Firmo C., Treuhond GmbH, M., zvr
Einsicht vorgelegt und mit deren Vertreter, Herr H., besprochen" worden

seien. Diese Angoben woren iedoch inholtlich unrichtig, denn der fÜr die

Prospekterstellerin, die Firmo ,,1. M. Cl hondelnde Zeuge Dr. L. hotte

eigenen Angoben zufolge die Unterlogen ousschließlich von der Firmo E.

erholten und keinerlei Gespröche mit den Beklogten geführt (Aussoge v.

21.3.1990t.

Diese sochliche Unrichtigkeit wor dem Klöger und/oder dem Zedenten

Dr. W seinerzeit nicht bekcnnt. Gleichwohl konnten sie oufgrund der
genonnten Prospekte nichtvon einem besonderen persönlichen Engoge-

ment der Beklogten ousgehen, denn sie konnten oufgrund der ihnen

vorliegenden Absch I üsse u nd Stoten den totsöch lichen Tötig keitsbereich

der Beklogten. Sie konnten desholb die Vorworle zu den genonnten

Prospekten ous dem Gesomtzusommenhong herous nur so verstehen,

doß die ols ,,unobhöngige Berotungsfirmo" tötige Prospekterstellerin im

Zuge ihrer im einzelnen dorgelegten Recherchen (Besuch in den

Niederlossungen der Firmo E., Gespröche mit Niederlossungsleitern
und Houptgeschöftsführernlouch on die Beklogten herongetreten ist

und von dort wunschgemöß Auskünfte über dos Rechnungswesen

erholten hot. Domit stellt sich iedoch die Tatigkeit der Beklogten nicht
ols Ausdruck eines besonderen persönlichen Engogement oder - im

Verhöltnis zu Dritten - einer lnonspruchnohme besonderen Vertrouens

ols Steuerberoter dor. Sie diente vielmehr in erster Linie der Recht-

feriigung der von der Prospekterstellerin in den ieweiligen Vorworten
herousgestellten eigenen Unobhöngigkeit bei der,,tr,rertfreien, kriti-

schen und unobhöngigen" Erstellung der Firmenbeschreibung und
-beurteilung. lnsoweit reiht sich die ongebliche Besprechung mit den
Beklogten in die Reihe der behoupieten übrigen Recherchen der
Prospekterstellerin ein.

lm übrigen steht einer Einbeziehung dieses Gesichtspunkts (lnon-

spruchnohme besonderen persönlichen Vertrouens) in die rechtliche

Beurieilung ouch entgegen, do0 die Beklogten noch Aussoge des

Zevgen Dr. L. den lnholt der genonnten Prospekte selbst nicht konnten.

3. Der Abschluß eines stillschweigenden Auskunftsvertroges ergibt sich

cuch nicht cus dem konkreten Inhclt des -wischen dem Tedenten Dr'.

W. und den Beklogten zu 2) und 3l geführten Gespröchs. Der Senot
unterstellt insoweit hypothetisch, doß dos Gespröch noch dem

22.7.1912stottfond und dem Zeugen Dr. W. domols bereits die Bilonz

zum 31.12.1981 und der Stotus zum 30. 6.1982 vorlogen, wos die
Beklogten bestreiten.

Der Zeuge Dr. W. hot zum lnholt des Gespröchs ousgesogt, er hobe
sich bei den Beklogten zu 2l und 3) erkundigt, ob der ous den Uber-

sichtsblöttern ersichtliche Gewinn der Firmo E. den Toisochen ent-

spreche. Hierouf sei ihm geoniwortetworden, sie - die Beklogten zu 2)

und 3) - hötten die Bilonzen und den Stotus selbst oufgestellt und

die dortigen Zohlen entspröchen den Totsochen. Von irgendwelchen
Einschrönkungen sei dobei nicht die Rede gewesen.

Ob d ie i n ho ltl iche Richtig keit d ieser Ausso ge n o ch g ewiesen ist, wovon
dos Londgericht sich nicht ousreichend sicher überzeugen konnte,

konn bei der Entscheidung des vorliegenden Rechtsstreits dohin-
stehen. Selbst wenn mon von der Schilderung des Zeugen ousgehen
würde, könnte hierous unter Berücksichtigung der besonderen Um-

stönde des Einzelfolls (BGH NJW 86, lB0, l8l) nicht ouf dos still-

schweig ende Zusto ndekom men ei nes Ausku nftsvertro g es g esch lossen

werden.
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zum Ausdruck, doß sie in Beziehung ouf den Klöger und den Zedenten
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führers der Firmo E. übersondt und sie hoben ouf dessen Veronlossung

und Vermittlung dos Gespröch mit Dr. W gefuhrt. Domit hoben sie zu
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Es ist dovon ouszugehen, doß der Zeuge Dr. W, der im Vorstond eines
Großkonzerns tötig wor sowie verschiedene Aufsichtsrotsmondote inne-
hotte und der doneben seit lgZB Unternehmensberotung betrieb, über
hervorrogende Kenntnisse wirtschoftlicherZusommenhönge verfügte. Der
Senot ist ouch dovon überzeugt, doß diese hohe fochliche Kompetenz
desZeugen den Beklogten zv2lund3l,wenn sie ihnen nichtschon vorher
bekonnt wor, iedenfolls bei dem löngeren, fochbezogenen Gespröch
nicht verborgen geblieben isi. Sie konnten desholb dieses fochliche
Verstöndnis dem,,Empföngerhorizont" des Zeugen zugrundelegen
{Polondt/Heinrichs, BGB,49. Aufl., $ 133 Anm. 4 c m.w.H.).

ln diesem Zusommenhong istzu berücksichtigen, do0 derZeuge eigenen
Angoben zu{olge bei dem Gespröch den Johresobschluß zum 31. 12.1981
sowie den Stotus zum 30.6.1982 dobei hotte und diese Unterlogen im
Loufe des Gespröchs den Beklogten zu 2) und 3) zeigte. Die Beklogten
zu2l und 3l konnten desholb noch den Gesomtumstönden dovon ous-
gehen, do0 der Zevge ihre Auskunft, sie - die Beklogten zu 2) und 3) -
hötten die Bilonzen und Stoten selbst oufgestellt und die dortigen Zohlen
entspröchen den Totsochen, noch Moßgobe des im Johresobschluß zum
Ausdruck gebrochten eingeschrö nkten Prüfungsumfongs versiond. Aus
diesen Einschrönkungen ergob sich, doß der Abschluß zum 31.12.1981
ouf den von der Firmo E. übernommenen, sochlich nicht überprüften
Zohlen beruhte. Dieses Verstöndnis ergob sich umso mehr, ols die Be-
klogten zu2l vnd 3) den Zeugen dorouf hinwiesen, doß derZeuge K., der
Geschöftsführer der Firmo E., nicht bilonzsicher sei und desholb sie - die
Beklogten - die Bilonz erstellt hötten. Domit wurde zugleich ouch zum
Ausdruck gebrocht, doß die Firmo E. die Beklogten nicht desholb be-
ouftrogte, um sich deren besondere Unobhöngigkeit und Neutrolitöt ols
Wirtschqftsprüfer zu bedienen, sondern um den gesetzlichen Bilonzie-
rungspflichten der $$ 4l ff GmbH-Ge setz zu entsprechen.

Ein onderes Verstöndnis ergob sich ouch nicht ous dem vorliegenden
Stotus zum 30. 6.1982. Dieser enthielt keinen Hinweis ouf den Umfong
der Prüfungspflicht, ollerdings ouch kein Testot. Noch den Gesomt-
umstönden konnte der Zeuge [edoch nicht dovon ousgehen, doß inso-
weit etwos onderes gelten sollte ols fur die Bilonz selbst. Der Hinweis der
Beklogten zu 2) und 3), die Zohlen in Bilonz und Stotus enfspröchen den
Totsochen, stqnd desholb ouch ohne ousdrücklichen Hinweis unter dem
Vorbeholt derfehlenden sochlichen Uberprüfung derzugrundeliegenden
Angoben. Der Hinweis ouf die Richtigkeit bezog sich unter diesen Um-
siönden erkennbor nicht ouf die sochliche, sondern die bilonztechnische
Richtigkeit, ouf die bereits unler ZilIer lll des Johresobschlusses {,,Rech-
nungswesen, Unterlogen und Auskunfte'j dort vorletzter Absotz) hinge-

]-)

bereich des zwischen ihnen bestehenden Steuerberotungsveriroges
miteinbeziehen wollten. Dieses gilt umso mehr, ols es sich bei den
genonnten Stoten ieweils nur um eine tobellorische Aufstellung der
Aktivo und Possivo sowie der Gewinn- und Verlustrechnung hondelte
ohne weitere Erklörungen und Testote. Die Stoten hoilen desholb für
lnteressenten ollenfolls die Funhion einer,,Schnellübersicht'i Auf-
schlüsse konnten, wenn überhoupt, nur die noch den Grundsötzen
der 541 ff. GmbH-GeseIz zv erstellenden Johresobschlüsse geben.
Die Beklogten konnten desholb dovon ousgehen, doß die lnteressen-
ten - wie im Foll des Klögers und des Zedenten Dr. W unstreitig
geschehen - quch die Abschlüsse mit heronziehen und dodurch von
dem dort zugrundegelegten Prüfungsum{ong Kenntnis nehmen
würden.

il.

Zwischen dem Klöger und/oder den Zedenten sowie den Beklogten ist
kei n stillschweigender Auskunftsvertrog zusto nd eg eko m men.

L Noch der Rechisprechung ist vom stillschweigenden Abschluß eines
Auskunftsveriroges in der Regel donn ouszugehen, wenn eine erteilte
Auskunft für den Anfrogenden erkennbor von erheblicher Bedeutung
ist und er sie zur Grundloge wesentlicher Vermögensverfügungen
mochen will (BGH NJW 91,352;89,1029;G|43185: EWIR S 625 BGB
B/85 lGröfe] 86,lB0). Ob diese Voroussetzungen im vorliegenden Foll
gegeben sind, erscheint im Hinblick ouf den eingeschrönkten totsöch-
lichen Aussogegeholt der Johresobschlüsse zumindest bezüglich der
letztg en o n nten Voro ussetzu n g f ro g I ich. lm Geschöftsverkeh r werden
in der Regel nur testierte Unternehmensqbschlüsse zur Grundloge
wesentlicher Entscheidungen gemocht {BGH Gl87,22: EWIR $ 826
BGB 2/87,591 lGröfe] : NiW 87,1758,1759; vgl. ouch oben I 3.).

2. Es konn dieses iedoch letztlich dohinstehen. Die genonnien Kriierien
führen nö mlich nicht zwingend zurAnno hme eines Auskunftsveriroges,
sondern sie stellen lediglich lndizien dor, die, wenn ouch mit erheb-
lichem Gewicht, in die Wurdigung der gesomten Begebenheiten des
konkreten Folles einzubeziehen sind (BGH Gl43/85:EWiR $ 625 BGB
B/85 lGröfe]: NJW 86,lB0,l8l].

Die Beklogten hotten (über dos iedem Mondotsverhöltnis zugrunde-
liegende lnteresse hinous) kein eigenes wirtschoftliches lnteresse on
der Firmo E., sondern hondelten ieweils nur weisungsgemöß qls deren
unselbstöndige Gehilfen. Dieses kom insbesondere dodurch deutlich
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schötzender; dos Hoftungsrisiko der Beklogten zu 1l [eweils erheblich
erhöhender,,Potenzierungseffekz ergob (vgl. BGH NJW 84, 355,
356). Unter diesen Umstönden widersproch es dem erkennboren lnter-

esse der Beklogten zu l) ($$ 133,157 BGB; BGH NJW Bl, 154? 1550t

2295,22961, die Beteiligungsinteressenten ieweils mit in den Schutz-

bereich des bestehenden Sfeuerberotungsvertroges einzubeziehen.

Bei Abwögung oller genonnten Umstönde ist der Senot nicht dovon
überzeugt, dofl die Firmo E. und die Beklogte zu l) beiAuftrogserteilung
fur die Erstellung der Johresobschlüsse, insbesondere des Johres-

o bsch I usses zu m 31. 12. l9Bl, d ie potentiel len Beteil ig u n g sinteressenten

in den Schutzbereich des Vertroges miteinbeziehen wollien.

4. Eine ondere Beurieilung ergibtsich ouch nichtous dem Umstond, do0
die Beklogten die Stoten vom 3l.12.l9B1und 30. 6.l99erstellt hoben.

Die Behouptung des Klögers, diese Stoten, zumindest ober der Siotus

zum 30. 6.1982, seien ousdrucklich fur die ins Augen gefoßte Beteili-
gung von Dr. W. erstellt worden, wurde von den insoweit benonnten
und vernommenen Zeugen K. und E. nicht bestötigt.

Der Zeuge K. hot bei seiner Vernehmung om 10. 12.1986 ousgeschlos-
-l ^.f{ ^.- ^.^^.^-.-.1^^.- -J^^ D^l-l^^r^- J:^:^ 

^.,Ir-^^ ^^^^L^^^^591 l/ (lul, cl 9u9ul luucl uttl I ut'Klugl('l I Lllu lll r\ulllLrv vv9vLjsl ler I

Abschlüsse ols Verhondlungsgrundloge für neue Beteiligungsinter-

essenten bezeichnet hotte. Die Johresobschlüsse hötten, ebenso wie
der Stotus zum 30. 6.1982, ous onderen Gründen so und so erstellt

werden müssen.

Ahnlich hoi sich der Zeuge E. bei seiner Vernehmung om 27.5.1987
geöuDert. Donoch wurden die Stoten zum 31.12.1981und 30.6.1986
von der Stodtsporkosse M. im Rohmen einer Krediterweiterung ver-

longt. Selbst wenn der Zeuge E. sich in einerAktennotiz vom 5. 6.1984
inholtlich onders geöußert und erklört hotfe, der Stotus zum 30. 6.PA
sei {ür den Eintritt von Dr: W. in die Firmo E. erstellt worden, so konn im

Hinblick ouf die EindeutigkeitderAussoge des Zeugen K. doch keines-

{olls dos klögerische Vorbringen ols bewiesen ongesehen werden.

Allerdings wurden die Stoten, womit die Beklogten noch der ollge-
meinen Lebenserfohrung (BGH GlB7,2Z: EWiR S 826 BGB 2/87,591

[G röfe] : NJW 87,17 58,l 259] o u ch rech neten, Betei I ig u n g si nteressen-

ten einschließlich des Klögers und des Zedenten Dr. W. zugönglich
gemocht (Aussoge des Zeugen E. o.o.O.l. lnsoweit ist iedoch bei

Abwögung oller - oben unter I 
.l., 

2. und 3. im einzelnen dorgelegter -
Umstönde ebenfolls nicht dovon ouszugehen, doß die Firmo E. und

die Beklogte zu l) die Beteiligungsinteressenten ieweils in den Schutz-

wiesen wurde. Der Hinweis ouf die Steigerungsföhigkeit des Gewinns
stellte demgemöß erkennboreine Schlußfolgerung ou{ der Grundloge
d es vorl iegenden u n g ep rüften Zo h len moterio ls do r. Er ko rrespon d ierte

insoweit mitdervom Zeugen Dr.W. geöu0erten Erwortung,wenn er-
derZeuge - sich unterAusnutzung seiner Kontoktmöglichkeiten engo-
gierte, könne der Gewinn io nur noch besser werden.

4. BeiAbwögung sömtlicher Umstönde ist ouch unter Zugrundelegung
des vom Zeugen Dr. W. geschilderten Gespröchsinholts - diesen

insoweit ols richtig unterstellt - nicht von einem stillschweigenden
Auskunftsvertrog ouszugehen. Es bedorf desholb keiner erneuten

Vernehmung des Zeugen gemöß S 398 ZPO, um oufgrund eigenen
Eindrucks die Gloubwürdigkeit seiner Aussoge würdigen zu können.

Do sich keine Anholispunkte dofur ergeben, dofl der Zevge bei einer
erneuten Vernehmung inholtlich onders oussogen würde, könnte

ous den oben im einzelnen dorgelegten Gründen ouch in diesem

Folle nicht vom Zustondekommen eines stillschweigenden Auskunfts-

vertro ges o usgeg o ngen werden.

Zusommenfossend ist festzustellen, do0 dos Gespröch des Zedenten
D r. W. m it den Bekl o gten zv 2l und3 ) zwo r erken n bo r d er Vorbereitu n g

einer In..,esiitionsentscheidung diente. A.ufgr"und als5 r-rngepr'üften

Zohlenmoteriols boten die erteilten Auskünfte iedoch nur eine be-

schrönhe Entscheidungsgrundloge. Die Beklogten woren zudem

erken n bo r nu r in Erfüllung der gesetzlichen Bilo nzierun gsverpflichtu n g

der Firmo E. tötig geworden, ohne dorüber hinous oufgrund ihrer eigen-
stöndigen Expertenstellung qls Steuerberoter und/oder Wirtschofts-
prüfer oder oufgrund ihres persönlichen Engogements besonderes

Vertrouen in Anspruch zu nehmen. Sie hobe letztlich nur ouf Wunsch
und Vermitflung der Firmo E. mii dem Zeugen die von ihnen erstellten

Unterlogen besprochen, ohne dobei zusötzliche substontielle Ango-
ben zu mochen. Dieses rechtfertigt nicht den Rückschluß, dofi die on
dem Gespröch Beteiligten die erteilten Auskünfte und Erlöuterungen

zum Gegenstond eigenerveriroglicher Rechte und Pflichten mochen

wollten (BGH NJW 86,lB0,l8ll.

il1.

Die Voro ussetzu n g en ei ner vertrogsöhn lichen Vertrouenshoftu n g I iegen
nicht vor.

Dieses wü rd e voro ussetzen, doß der Auftroggeber eines Gutochtens oder
Testots von derAutoritöt des öffentlich bestellten Gutochters bei geschöft-

lichen Verhondlungen mit Dritten Gebrouch mochen will und der Gut-
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ochter domit rechnen muß, doß sein Gutqchten oder Testot für solche
Zwecke verwendet wird und Dritten ols Grundlqge für wichtige Vermö-
gensdispositionen dienen soll (BGH NJW 70,1737;73,321,322t Gl2/84
: 84, 355, 356, 89, 1029, 1030).

lnsoweit gelten grundsötzlich dieselben Erwögungen wie vorstehend
unter ll. zum Auskunftsvertrog. Schon oufgrund des deutlich zum Ausdruck
gebrochten eingeschrönkten Prüfungsumfongs konn der ols,,Bescheini-
gung" onzusehenden Schlußbemerkung der Bilonz im Geschöftsleben
nicht die Bedeutung zukommen, die eine tesiierte Bilonz, z. B. im Rohmen
von Kredituerhondlungen, üblicherweise zu hoben pflegt (BGH NJW 23,
321,322; Gl 87,22 : EWIR S 826 BGB 2/87, 591[Gröfe] :87,1758,17591.
Hinzu kommt, doß die Bilonzierungen primör im Rohmen der $S 4lff.
GmbH-Geseiz erfolgten und nicht zur Gewinnung von Beteiligungs-
interessenten. Letzteres gilt noch Aussoge der Zeugen K. und E. ouch für
die Stoten vom 3,I.12.1981und 30. 6.1982. DofJ die Unterlogen doneben
ouch der lnformotion von Beteiligungsinteressenten der Firmo E. dienen
würdg wor seit dem beobsichtigten Ausscheiden einiger Altgesellschof-
ter im Sommer l98l noheliegend und seit der im Auftrog der Firmo E.

erfolgten Ubersendung der zurückliegenden Johresobschlüsse om
26.1.19Uon den Klögerwohl ouch bekonnt. Allerdings wor die Eignung
der Unterlogen ols wesentliche Grundloge erheblicher Vermögens-
dispositionen soweit eingeschrönkt, doß sich für eine vertrogsöhnliche
Hoftung der Beklogten keine ousreichenden Anholtspunkte ergeben.

tv.

Es besteht keine Hoftung der Beklogten ous schuldhofterVerletzung vor-
vertroglicher Aufklörungspflichten (cic).

Die Beklogten sind nicht Portei der zwischen dem Klöger und/oder den
Zedenten einerseits und der Firmo E. qndererseits bestehenden vertrog-
lichen Vereinborungen. Soweit sie in die Vertrogsverhondlungen einge-
scholtet woren, könnte eine Eigenhoftung infolge Verletzung von Sorg-
foltspflichten nur donn in Betrocht kommen, wenn sie ein eigenes wirt-
schoftliches lnteresse on der Beteiligung Dritter on der Firmo E. gehobt
oder für sich persönlich besonderes Vertrouen in Anspruch genommen
hötten ( BG H Gl 43 /85 : EV/i R S 625 BG B B/85 lGröfe] : NJW 86, lB0, I Bl
m.w.H.). Beide Voroussetzungen liegen hier nicht vor. Dos die Eigen-
hoftung beg ründende eigene wirtschoftliche lnteresse des Ho ndel nden
muß dergestolt sein, dofl er - bei wirtschoftlicher Betrqchtungsweise -
gleichsom in eigener Soche tötig wird (BGH NJW 84,2284,2286i BB,
2234,22351. Demgegenüber hotten die Beklogten im Hinblick ouf dos

Hinweis, do0 dem Ausweis der Vorröte und der - streitbefongenen -
,,unfertigen sowie fertigen, nicht obgerechneten Arbeiten" eine vom
Unternehmen gefertigte Bestondsliste zugrundeliege. Einzelheiten der
lnventur und der Wertonsölze seien nicht überpüft worden.

Domit wurde in zwor unüblicher, ober für Außenstehende verstöndlicher
Weise zum Ausdruck gebrocht, doß die Buchfuhrung und die Weri-
onsötze nicht bzw. nur in eingeschrönktem Umfong überprüff wurden.

Etwos onderes ergob sich ouch nicht ous ZilIer lll des Abschlußberichts
zum 31.12.1981. Dort fond sich der Hinweis, derJohresobschluß lg8l sei
ous den Konien der Gesellschoft unter Beochtung der Grundsötze ord-
nungsgemößer Bilqnzierung obgeleitei worden. Dieser Hinweis sogte
nichts über die Bewertungsmoßstöbe und die Höhe derWertonsötze der
Wirtschoftsgüter in der Bilonz ous, sondern brochte nur zum Ausdruclg
doß dqs öußere Bild der Bilonz dem in $ 149 Abs. l,,Abs. 2 AktG konkreti-
sierten Gebot der Bilqnzklorheit entsproch.

Domit wor der Johresobschluß zum 3l.12.l98l (ebenso wie die vorous-
gegongenen Abschlüsse zum 31.12.1979 und zum 31.12.1980, die noch
densel ben ein g esch rö n kten Prüf u n gskriterien ersiel lt worden wo ren ) o us

der Sicht der Vertrogsporteien - der Firmo E. und der Beklogten zu ll -
schon wegen seines geringen Prüfungsumfongs nicht ols moßgebliche
Entscheidungsgrundloge für potentielle Beteiligungsinteressenten ge-
eignet, sondern ollenfolls qls Entscheidungshilfe. Totsöchlich hoben sich
der Klöger und derZedent Dr. W. spöter eigenen Angoben zufolge ouch
nicht nur ouf diese Unterlogen gestützi, sondern zusötzlich bei Bonken,
Vertrogsportnern und Kunden Auskünfte über die Firmo E. erholt. Hinzu
kommt, do0 die Erstellung derAbschlüsse in erster Linie der Erfüllung der
Bilonzierungspflicht der Firmo E. gemöß E42o GmbH-Geseiz und nicht
der Informotion potentieller Befeiligungsinteressenten diente. Letzteres
wor nur eine, ollerdings seit dem Sommer lg8l vorhersehbore, Neben-
folge. Sie begründet - ous domoliger Sicht, S$ 133, l5Z BGB - nicht die
Notwendigkeit, die Beklogte zu l) in schwer überschouborer und unzu-
mutborer Weise mit möglichen Schodenersotzverpflichtungen gegen-
überDritten zu belosten {vgl. BGH NJW84,355,356}. Es bestond domols
mit dem sich obzeichnenden Ausscheiden der olten Gesellschofter Dr. D.,

W., M. und M. ein erhöhter lnvestiiionsbedorf fürdie Firmo E. Andererseits
wor der Kreis potentieller Beteiligungsinteressenten domols noch Zohl
und Nome noch nicht obschließend überschoubor (wos der Annohme
einer Einbeziehung in den Schutzbereich des Veriroges, wie oben bereits
o usgefü hrt, nicht g ru ndsötzlich entgegensto nd l u nd es besto nd do rü ber
hino us die - wie sich spöter bei Dr. W. zeigte - no heliegende Mög lich keit,
doD sich durch dos Werben weiterer lnteressenten ein schwer obzu-

--
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591 lGröfe] : 87,1758,17591 Er ist oufgrund der erkennbqren Inter-

essenloge der Porteien insbesondere donn qnzunehmen, wenn eine

Person, die über eine besondere, vom Stoot onerkonn?e Sqchkunde ver-

fügt, ouftrogsgemöß ein Gutochten oder ein Testqt obgibt, dos erkenn-

borzum Gebrouch gegenüber einem Dritten bestimmt ist und deshqlb
in der Regel noch dem Willen des Bestellers mit einer entsprechenden

Beweiskroft ousgestoftet sein soll ( BGH NJW 82, 2431; Gl 2/84 : 84,
355, 356; WM 86, 711,712; Gl 87,22 : EWIR $ 826 BGB 2/87, 591

lGröfel : NJW 87, 1758, 1759 ; 89, 102? ]0301.

Diese Voroussetzungen sind im vorliegenden Foll nicht gegeben.

2. Einer Einbeziehung von Beteiligungsinteressenten in den Schutzbe-

reich des Steuerberotungsvertroges stünde nicht entgegen, doß die
lnteressenten - zunöchsf - noch Nomen und Zohl nicht bekonnt woren
(BGH Gl2/84: NJW 84,355,356; Gl 87,27: EWIR $826 BGB

2/87, 591[Gröfe] :87,1758,17601. Bei der Firmo E. hondelte es sich

unstreitig nicht um eine ouf eine große Anzohl von Gesellschoftern

und/oder Beteiligungen ousgerichtete,,Publikums-Gesellschoft'l Die

Erfordernis neuer Beteiligungen hotfe sich erst im Johre l98l durch den

Ausiritf von Altgesellschoftern ergeben. Die Beklogten mußten desholb
ob diesem Zeitpunki, d. h. mitder Erstellung desJohresobschlusses und

des Stotus zum 3l.12.1991,domii rechnen, doß diese Unterlogen ouch

den potentiellen Beteilig ungsinteressen zur Verf üg ung gestellt u nd fÜ r

deren Beteiligungsentscheidung von Bedeutung sein wÜrden.

3. Allerdings kom den steuerlichen Unterlogen infolge des erkennbor
geringen Prüfungsumfongs und derfehlenden Testierung insoweit nur

eine geringe Aussogekrofl zu, so doß nicht von einem Willen der
Beklogten zull - die Beklogten zu 2) und 3lworen nicht Porteien des

Steuerberotungsvertroges - ousgegongen werden konnte, fur die
inholtliche Richtigkeit der ersiellten Johresobschlüsse und Stoten ouch

Dritten gegenüber einstehen zu wollen ($S 133,.67 BGBr BGH Gl87,27
: EWiR S 826 BGB 2/87,591[Gröfe] : NJW 87,1758,1760 fl.

Die Bilonz zum 31.12.1981gibt zwor in der ols ,,Bescheinigung" onzu-
sehenden Schlußbemerkung on, derAbschluß seioufgrund der Buch-

führung und den Angoben der Firmo E. geprüft worden. Sie enthölt

iedoch entgegen der ublichen Tesiierung keinen Hinweis ouf die
Beochiung von Geseiz und Gesellschoftsvertrog sowie ouf die Uber-

prüfung der Ordnungsgemößheit der zugrundeliegenden Buch-

{ührung, sondern verweist bezüglich des Prüfungsumfongs ousdrück-

lich ouf den der Bilonz beigefügten Anhong. Dort findei sich der

mit der Firmo E. besiehende Mondotsverhöltnis ollenfolls ein mittelbores

Eig en interesse o n der Gewi n n u n g neuer Beiei lig u n gsi nteressenten.

Dorüber hinous fehlt es ouch on der lnonspruchnohme besonderen per-

sönlichen Vertrouens ols weiterer Hoftungsvoroussetzung (BGH NJW BZ

2511,2512l.lnsoweit wird ouf die Ausfuhrungen oben zu ll 3. Bezug ge-

nommen. Die Beklogten hoben bezüglich der erstellten Abschlusse und

Sioten gero de n icht ih re besond ere fo ch I iche Kom petenz o ls Wi rtschofts-

prüfer und/oder Steuerberoter herousgestellt, sondern Art und Ausmoß

der vorgenommenen - eingeschrönkten - Uberprüfungen ousreichend
deutlich zum Ausdruck gebrochi. Soweit sie in den Prospekten vom Juli

lg8l und Moilg82 genonntworden woren, geschoh dieses noch Aussoge
des Zeugen Dr. L. ohne ihr Wissen und Wollen.

V.

Die Beklogten hoften nicht wegen sittenwidriger vorsötzlicher Schödi-

suns ($ 826 BGB).

I . Noch dem Ergebnis der Beweisoufnohme ist dovon ouszugehen, doß
den Beklogten im Johre lg8l die bei einigen Gesellschoftern der Firmo

E. oufkommende Kritik on den Bilonzierungsmethoden, insbesondere
on der Aktivierung nicht obgerechneier und hoibfertiger Arbeiien,
bekonnt wor. Die Beklogten zu 2l und 3) hoben unstreitig on der
Gesellschofterversommlung vom 23.7.1981 teilgenommen. Selbst

wenn on onderen Versommlungen oder Gespröchen nur einer von
ihnen teilgenommen hotte, so geht der Senot unter Berücksichtigung

ihrerdomoligen Aufgoben - und Tötigkeitsbereiche - (der Beklogte zu

2l wor Geschoftsführer der Beklogten zu ll und der Beklogte zu 3) be-
orbeitete die von der Firmo E. erteilten Auftrögel noch der ollgemeinen
Lebenserfohrung dovon ous, doß ouch donn die bezüglich der Bilon-

zierung oufgeworfenen Frogen ieweils zur Kenntnis des nicht onwe-
senden Beklogten gelongien.

2. Welchen genouen lnholt die Erörterungen und Gespröche hotten,

konnte in der Beweisoufnohme ollerdings nicht geklört werden. Noch
Aussoge derZeugen Sch., Dr. D. und K. spielte die Froge derAktivierung
holbfertiger oder noch nicht obgerechneterfertiger Leistungen bei der
Gesel lschofterverso m m I u n g om 23. 7. 19Bl eine eher u nterg eord nete

Rolle. Sie wurde onla0lich eines onderen Gespröchs von dem Zeugen

Sch., dem Vertreter des domoligen Gesellschofters Dr. D., konirovers

erörieri. Den Zeitpunkt dieses Gespröches hoben die Zeugen ent-

weder nicht mehr ongeben können (Zeuge Dr. D.l oder unterschiedlich

dotieri,z. B. in dosJohrlg82 noch Vorliegen der Bilonzl98l (Zeuge M.l,
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um den iB.3.l9B2 (Zeuge Sch.) oder vor dem 23.7.1981(Zeuge E).

Weitgehend übereinstimmend hoben die Zeugen dogegen bekun-
det, doß es bei diesem Gespröch um die Aktivierung von Geschöfts-
onbohnungs- und Bürooufboukosten sowie um holbfertige oder noch
n icht o bg erech nete fertig e Arbeiten g i n g. Weitere Deto ils kon nten d ie
Zeugen hierzu ouch nicht ongeben.

3. Die insoweit erhobenen Bedenken gegen die Bilonzierungsmethode
h o ben sich spöter o ls berechtigt erwiesen. Der So chverstö nd ig en D r. K.

hot hierzu ousgeführt, doß die in der Bestondsliste der Firmo E. zum
31.12. l9Bi o usg ewiesenen Vertriebso ufwend u n g en u n d Verwo ltu n gs-
kosten in Höhevon 548.000,- DM nicht hötten oktiviertwerden dürfen.
Ob dieses ouch für die entsprechenden Kosten des Büros in der
Schweiz in Höhe von 162.000,- DM zvfrilft, konnte der Sochverstön-
dige mongels entsprechender Unterlogen nicht sicher feststellen. Es

liegt dieses iedoch noch den Gesomiumstönden zumindesi nohe.

4.froft Kenntnis der Beklogien von den seinerzeit erhobenen Vorwürfen
und Bedenken konn nicht dovon ousgegongen werden, do0 sie
positive Kenntnis von der Unrichtigkeit ihrer Bilonzierungen hotfen. Die
betreffenden Positionen wören unter bestimmten Voroussetzungen,
nömlich beim Bestehen von Werkvertrögen zwischen der Firmo E. und
Dritten, durchous oktivierbor gewesen und die Bezeichnung der von
der Firmo E. den Beklogten vorgelegten Unterlogen ols ,,Auftrogs-
obrechnungen" deuteten dorouf hin, doß diese Voroussetzungen
ouch totsöchlich vorlogen. Erst eine nöhere Uberprüfung der den
,,Auftro gso brech n u n g en" beigef ü gten h o ndsch riftl ichen N otizen I ieß
erkennen, do0 totsöchlich keine Werkveriröge mit Dritten bestonden.
Eine derortige Uberprüfung wurde iedoch von den Beklogten weder
geschuldet noch durchgeführt, worouf in den Johresobschlüssen

ieweils hingewiesen wurde.

5. lnsoweit konn den Beklogten ouch nichi der Vorwurf eines leicht-
fertigen und gewissenlosen Verholtens im Sinne eines Sittenverstoßes
gemöß S 826 BGB gemocht werden, dos wiederum Rückschlüsse ouf
dos Vorliegen eines zumindest bedingten Schodigungsvorsotzes
zuließe (BGH Gl43/85: EWiR $ 625 BGB B/85 lGröfe] : NJW 86,
lBO, l8l; Gl87,22 : EWIR $ 826 BGB 2/87, 591[Gröfe] :87,1758,159;
Polondt/Heinrichs, o.o.O., $ 826 Anm. 2 g,3 ol.

Die Beklogten woren, wie bereits wiederholt dorgelegt, nicht zur
Prüfung der Bilonzonsötze verpflichtet und hoben dorouf ousdrücklich
deutlich hingewiesen. Es ergoben sich ouch keine sonstigen Anholts-
punkte, die sie gleichwohl zu einer deroriigen Uberprüfung hötten

, l.]

Zum Sochverholt:

Der Klöger behouptet, die Johresobschlüsse und Sioten seien unter
Verstoß gegen die Grundsötze ordnungsgemößer Buchführung unrichtig
erstellt worden. Der Steuerberoter/Wirtschoftsprüfer hobe es unter-
lossen, ouf eine unzulössige Aktivierungsmethode hinzuweisen, obwohl
ergewußi hobe, doß dieJohresobschlüsse und Stcten ouch der lnformo-
tion von Beteiligungsinteressenten dienen sollten. Bei Kenntnis des
wo h ren Sochverho ltes wö re eine Beteilig u ng nicht d u rchgef ü h rt worden.

Der Steuerberoter/Wirtschoftsprüfer hot die Unrichtigkeit der Bilonzie-
rung bestritten. lm übrigen sei in den Johresobschlüssen und Stoten ous-
drucklich ouf den eingeschrönkten Prüfungsumfong hingewiesen
worden.

ln dem Johresobschlu0 zum 31.12.198lfindet sich der Hinweis, doß dem
Ausweis derVorröte und der - streitigen -,,unfertigen sowie fertigen, nicht
o bgerech n eten Arbeiten" ei n e vom U ntern eh m en g efertigte Besto nds I iste
zugrunde liege. Einzelheiten der lnventurund derWertonsötze seien nicht
überprült worden.

Der Steuerberoter/Wirtschoftsprüfer weist ouch dorouf hin, doß der
Klöger sel bst so ch kund ig gewesen u nd o ufg ru nd der monotlich erstellten
Berichte der Gesellschoft Kenntnis von der Erfossung und Bewertung des
Vorrotsvermögens Kenntnis geho bt hobe.

Aus den Gründen:

Der Klöger und die Zedenten sind nicht in den Schutzbereich des
zwischen der Beklogten zu ll und der Firmo E. bestehenden Steuer-
berotungsvertro ges einbezogen worden.

1. Mongels einer ousdrücklichen vertroglichen Regelung könnte ollen-
folls eine stillschweigende Einbeziehung in Froge kommen. Eine solche
Einbeziehung Dritter in den Schutzbereich eines Vertroges wird von
der Rechtsprechung in der Regel donn ongenommen, wenn dqs Wohl
und Wehe des Dritten dem Vertrqgsportner des Schutzpflichtigen
onvertrqut ist (BGHZ 56,269,273; 66, 51, 57). Die Einbeziehungs-
möglichkeit beschrönkt sich iedoch nicht ouf diese Follgesioltung. Es

steht den Porteien vielmehr grundsötzlich frei, eine Schutzpflicht ouch
zugunsten solcher Personen zu begründen, deren Wohl und Wehe
ihnen nicht onvertrout ist. Ob ein hierouf gerichteter rechtsgeschöft-
licherWille besteht, ist noch ollgemeinen Auslegungskriferien zu ermit-
tel n ( BG H Gl 2/84: NJW 84, 355, Gl 87,22 : EWIR g 826 BGB 2/87,
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Dritlhoftung
- Bilonzerstellung

- Vertrog mit Schuizwirkung
zugunsten Dritter

- Stil lschweigender Ausku nftsvertrog
(OLG München, Urt. v. 17. 5.1991 - 21 U 4529 /901

veronlossen müssen. Die ihnen vorliegenden Bestondslisten der Firmo E.

wiesen ousdrücklich ,,Auftrogsobrechnungen" ous und ouch die Hohe
dieser Abrechnungen goben keinen Anloß zu Bedenken. Der Zeuge Pf .,

ein Wirtschoftsprüfer, der den Zeugen Dr. W. steuerlich betreute und den

dieserim Zuge der beobsichtigten Beteiligung on der Firmo E. konsultierte,

erochtete die in der Bilonz zum 31.12.1981und dem Stotus zum 30. 6.19n
ousgewiesenen nicht fertiggesiellten oder noch nicht obgerechneten
ferfigen Arbeiten {ur ublich. Die Firmo E. hotte seinerzeit totsöchlich
geschöftlichen Aktivitoten in der Schweiz und in SoudiArobien entfoltet
und die insoweit gegen die Bilonzonsötze erhobenen Vorwürfe woren
nicht so konkret und detoilliert, doß sich ihre Unrichtigkeit oufdröngen
mußte. Zumindest verbleiben insoweit noch der durchgeführien Beweis-

oufnohme erhebliche Zweife| die zu Losten des beweispflichtigen
Klögers gehen müssen.

Soweii der Sochverstöndige Dr. K. eine Abweichung der Bestondsliste
2.199.000,- DM) und der Bilonzposition ,,unfertige und fertige, nicht

obgerechnete Arbeiten" 12.289.000,- DM) festgestellt hot, die seiner

Meinung noch ouch bei eingeschrönktem Prüfungsouftrog noch den
immerzu beochtenden Grundsötzen von Gewissenhoftigkeit und Sorg-

folt hotte oufgeklort werden müssen, log totsöchlich keine oufklörungs-
bedurftige Diskreponz vor, sondern ein Rechen- oder Schreibfehler.
lnfolge eines Versehens hot der Sochverstöndige die Bilonzposition

,,unfertige und fertige, nicht obgerechnete Arbeiten" in Höhe von
2.189.000,- DM seines Gutochtens ll mit 2.289.000,- DM ongegeben.
Die noch Korrektur dieses Versehens noch verbleibende Diskreponz
zwischen Besto ndsl is le Q.199.000,- DM) u n d Bi lo nzposition (2.1 89.000,-
DM) beruhte unstreiiig ouf einem Additionsfehler innerholb der von den

Beklo gten vorgelegten Besio ndsliste.

Unterden genonnten Umstönden loßtdos Verholten der Beklogten keine

ousreichend sicheren Rückschlüsse ouf des Vorliegen sittenwidrigen
Verholtens zu. Doneben vermog der Senot keine ousreichend sicheren
Anholtspunkte dofür zu erkennen, doß die Beklogten im Sinne eines

bedingten Vorsotzes mit der Schödigung Dritter rechneten und den ols

möglich erkonnten Erfolg für den Foll seines Eintritts in Kou{ genommen
ho ben. lnsoweit kön nen, o nders in der bereits zitierten Entscheid u ng BGH

NJW 87,1758, ouch nicht ollgemeine Erfohrungssötze herongezogen
werden, do die Beklogten im vorliegenden Folle gerode nicht dos im
Wirtschoftsleben übliche Testot erteilt hqtten und oufgrund der ousdrück-
lichen Freizeichnung dovon ousgehen konnten, doß den Unterlogen im

geschöftlichen Verkehr nur eine untergeordnete wirtschqftliche Bedeutung
zukommen würde.

Leitsötze (d.Verf.)'

l. Dritte können stillschweigend in den Schutzbereich eines Steuerbero-
tu ngsvertroges o ufgenom men werden.
Eine entsprechende lnteressenloge der Vertrogsporfeien ist onzu-
nehmen, wenn eine Person, die über eine besondere vom Stoot
onerkonnte Sochkunde verfügt, ouftrogsgemöß ein Gutochten oder
ein Testot obgibt, dos erkennbor zum Gebrouch gegenüber einem
Dritten bestimmt ist und desholb in der Regel mit einer entsprechenden
Beweiskroft ousgestottet sein soll.

2. Konn ous der Bilonz oder dem Stotus wegen des erkennbor geringen
Pr'üfungsunnfcngs und der' {ehlenden Testierung nur eine geringe
Aussogekroft für deren inholtliche Richtigkeit obgeleitet werden, so
konn nicht vom Willen der Vertrogsporteien ousgegongen werden,
die Bilonz, Stoius pp. mit entsprechender Beweiskroft Dritten gegen-
über ouszustotten.

3. Der Hinweis ouf die Beochtung der Grundsötze ordnungsgemößer
Bilonzierung bei derAbleitung des Johresobschlusses ous den Konien
der Gesellschoft sogt nichts über die Bewertungsmoßstöbe und die
Prüfung der Wertonsötze der Wirischoftsgüter in der Bilonz ous.

4. Jo h reso bsch lüsse werden in erster Linie zu r Erf ü ll u ng der Bilo nzieru n gs-
pflicht gem. 5 42 AGB-Gesetz und nicht zur lnformotion potentieller
Beteilig u ngsinteressenten erstel lt.

5. Grundloge wesentlicher Beieiligungsentscheidungen sind in der
Regel nur testierte Unternehmensobschlüsse.

6. Gegen den Abschluß eines stillschweigenden Auskunffsvertroges
sprichi es, wenn der Sieuerberoter/Wirtschoftsprüfer nicht ols un-
porteiischer Scchwolter sondern ols unselbstöndiger Gehilfe des
Mondonten oufiritf und cus der Sicht der Beteiligungsinteressenten
weder durch persönliches Engogement noch oufgrund eigenstöndi-
ger Expertenstellung besonderes Vertrouen in Anspruch nimmt.
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Weiterführende Hinweise:

Mü I ler, Wirtschoftsprüfer u nd vereid igte Buch prüfer o ls So chverstö n d ige
und Gutochter; Sonderheft der Wirtschoftsprüferkomm-Mitteilungen
Oktober 1991; Domm, Entwicklungstendenzen der Expertenhoftung JZ
1991,373i Ebke-Scheel, Die Hoftung des Wirtschoftsprüfers fur fohrlössig
veru rso chte Vermögensschö den D ritfer, WM 1991, 389.

nicht {ür die Gemeinde H. bestimmt gewesen. Mit der Beurteilung
dieser Textstelle ols reiner Unterrichtung der Gemeinde wird iedoch
ihr Zweck nicht vollstöndig erfoßt. Ersichtlich ging es dem Beklogten
ouch dorum, die Gesichtspunkte zusommenzustellen, die seine be-

iohende Beurteilung des Vorhobens rebhtfertigten. Doß dozu ouch
der Gemeinde H. bereiis bekonnie Umstönde gehörten, wor kein

Anloß, diese zu verschweigen.

Auch die Interessen der Gemeinde H. und dieienigen des Klögers ols

Mitglied der Bouherrengemeinschqft und Erwerber einer Eigentums-

wohnung woren nicht in einer Weise gleich gelogert, doß der Beklogte
noch Treu und Glquben dqvon ousgehen mußte, ouch die letzteren
seien ihm onvertrout. Dem Klöger ging es in erster Linie dorum, so{ort
und ouf Douer einen hohen Ertrog der überwiegend mit Fremdmitteln
finonzierten Eigentumswohnung zu erzielen, um olsbold eine schul-
denfreie und zur Altersversorgung geeignete Mietwohnung inne-
hoben zu können. Der Gemeinde H. ging es um die wirtschoftliche
Entwicklung der Gemeinde durch Ansiedlung von Gewerbe, wobei
die von einem Hotel ousgehende Ausstrohlung besonders günstig
erscheinen konnte. Zweifelsohne wor dos lnteresse der Gemeinde
ouch ouf ongemessenen Erirog ongesiedelien Gewerbes gerichtet -
dies ober letztlich nur im Sinne einer unobdingboren Voroussetzung
und einer nützlichen Nebenfolge, nicht im Sinne eines ersten und ous-
schließlichen Zwecks.

3. Der Beklogte hot es schliefllich übernommen, unter dem 2.11.1978

eine ,,Proiekionolyse" des Bou- und Betriebsvorhobens zu erstellen.
Diese Ausorbeitung ist dem Klöger iedoch erst im Loufe des Rechts-

streites bekonnt geworden (1, 110) und im übrigen vor seinem Beitritt
zur Bouerrengemeinschqft ihm gegenüber lediglich von dem Mokler J.

beilöufig erwöhnt worden. Hierouf lossen sich Ansprüche sonoch
nicht stützen und werden von dem Klöger onscheinend ouch nicht
g estü tzt. Die d ieser,, Proiekto n o lyse" zu g ru n del ieg en d en vertro g I ichen
Beziehungen hoben im übrigen ouch keineAuswirkung ouf die Rechts-

verhölinisse zwischen den Porteien, weder unter dem Gesichtspunkt
einer Prospekthoftung des Beklogten, noch dem einer Einbeziehung
des Klögers in die Schutzwirkungen welchen Vertroges ouch immer.

Hoftung des Steuerberolers
- Belehrung über Berufsversehen

- Vollstöndige lnformotionen durch Mondonten
(LG Korlsruhe Urt.v.7.3.1990 - 3 0 339/891

Leitsötze (d.Verf.)'

L DerMondont mu0 dem Steuerberoter olle zurAnfertigung der Steuer-
erklörung wichtigen lnformotion erteilen.

2. Der Steuerberoter mu{) sich nicht on Steuerbefreiungstotbestönde er-
innern, die ollein in zwei Steuererklörungen vor co. l5 Johren Eingong
gefunden hotten. Zumindest hondelt er nicht schuldhoft, wenn er ouf-
grund der zugeleifeten Unterlogen den Befreiungstotbestond nicht
prüft, weil diese keinen Anholtspunkt hierfrir bieten. (hier: unterlossene
Belehrung über Fehler in den eigenen Arbeitenl

,Aus den Gründen:

Die zulössige Kloge ist nicht begründet.

Der Klogeonspruch ist veriöhrt. Do der Beklogte die Einrede der Ver-

iöhrung erhoben hof, ist dieser Anspruch nicht mehr durchsetzbory denn
der Beklogie ist berechtigt, die Leistung zu verweig ern(9222Abs. I BGBI.

Die Veriöhrung etwoiger Schodenersotzonsprüche ous dem Vertrogs-
verhöltnis der Porieien, dos dem Rechtsstreit zugrundeliegt, richtet sich
noch $ 68 StBerG, gleichgültig, ob mon dieses Vertrogsverhöltnis unter
dem Gesichtspunkt des Werkverirogs oder des Dienstvertrogs sieht (vgl.

BGH NJW 82/22561.

-,-
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bei der Beouftrogung von Sochversiöndigen kommt es höufig vo; doß

dos zu erstottende Gutochten ols Grundloge für die Entscheidung von

Personen dienen soll, die zum Sochverstöndigen nicht in vertroglichen
Beziehungen stehen (vgl. BGH tJrI.v.2.ll.l9B3 - lVo ZR20/n - Gl2/84
: WM 1984,34,35 li. Sp. - m.wN.).

ln Froge kommt in solchen Föllen, die Trögervon Interessen in den Schutz-

bereich des Vertroges einzubeziehen, die denen des ,Auftroggebers

gleichgerichtet sind. Dies konn der Foll sein bei einem von einem Mitglied
einer Köufergruppe in Auftrog gegebenen Gutochten Über den Wert
des zu erwerbenden Gegenstondes. Die Einbeziehung eines Dritten

konn weiter donn in Froge kommen, wenn ein Gutochten ersichtlich zur
Belehrung des Dritten in Auftrog gegeben ist. So köme etwo im Streitfoll

die Einbeziehung der Gemeinde H. in den Schutzbereich in Froge, fÜr

deren Belehrung noch der Behouptung des Beklogien dos Kurzexpos6

vom l. 9)978 erstelli werden sollte. Allgemein durfte in vielen Föllen eine

Beschrönkung der Schodenersotzpflicht des Sochverstöndigen ouf
Schoden, die dem Auftroggeber in eigener Person erwochsen, nichi

dessen rechtsg eschoftl ich em Wi I len entsprechen. Mit ei ner sol chen o I I ge-

meinen Erwögung ollerdings Dritte bereits in den Schutzbereich eines

Vertro ges ei nzu beziehen d ü rfte wied eru m n icht o n gehen; den n d er So ch-

verstöndige muß die in Froge kommenden Dritten überbiicken können,wiii

er nicht in u nzu mutbo rer Weise mit Schodenersotzpflichten ih nen gegen-

über belostet werden. Ein solches könnte, weil es Treu und Glouben
widersprechen würde, niemols Ergebnis einer Vertrogsouslegung sein
(vsl. $ l5Z BGBI.

Der Beklogte hot - wie erwöhnt - behoupiet, er hobe sein Kurzexpos6

vom 1.9.1978 zur Belehrung der Gemeinde H. erstellt. TrifFt dies zu oder
konn iedenfolls ein onderes nicht bewiesen werden, fehlt lede Grundloge
fur die Annohme, der Klöger sei in den Schutzbereich des der Erstellung

des Kurzexpos6s zugrundeliegenden Vertroges einbezogen gewesen.

Die totsöchlichen Vorousseizungen für seine Einbeziehung hot der Klöger

zu beweisen. Unmittelboren Beweis hot er nicht ongetreten. Er meint, die
Verteidigungsbehouptung des Beklogten mit dem Kurzexpos6 selbst

widerlegen zu können. Allerdings Iriflt zu, doD der Beklogte dorin er-

wöhnt hot, die Loge des Gesomtproiektes sei öußerst positiv zu beurtei-

len; es löge ein ideoler Stondori neben der Schule in H. vory die direkte

Woldonbindung steigere den Freizeiiwert des Proiektes besonders. Als

schiere Unterrichtung der Gemeinde H. mü0te diese Stelle des Kurz-

expos6s überflüssig erscheinen; denn der Gemeinde H. mÜssen die eni-

sprechenden Totsochen bekonni gewesen sein. Hieron lie0e sich sodonn

mindestens die Mutmoßung onknüpfen, dos Kurzexpos6 sei in Wohrheit

Die 3-iöhrige Veriöhrungsfrist noch dieser Vorschrift beginnt mit der Eni-

stehung des Anspruchs ohne Rücksicht dorouf, ob der Berechtigie Kennt-

nis vom Schodeneintritt hot (vgl. BGH NJW 1982, S. 15321. Besteht, wie

im vorliegenden Folle behoupiet, der Schoden dorin, doß oufgrund

unrichtiger Ango ben in einer Steuererklörung der Einkommenssteuerbe-

scheid eine höhere Steuerschuld ousweist, ols rechtens ist, so beginni die

Veriöhrungsfrist mit der Bestondskroft des Einkommensteuerbescheids,

welche einen Monot noch Zustellung dieses Bescheids eintritt (BGH Gl

86,27 : BGHZ 96/290,2941. Bei Berücksichtigung der Üblichen Post-

loufzeit (vgl. BGH, o.o.O.) wor der Sieuerbescheid vom 25.6.1984 om

30.7)984 bestondskröftig, der Steuerbescheid vom 9.1.1986 om

13.2.1986.

ZurZeil des Eingongs der Klogeschrift bei dem Londgericht Korlsruhe

124.8..1989) woren etwoige AnsprÜche ous der diesen Einkommen-

steuerbescheiden zugrundeliegenden Totigkeit des Beklogten bereits

veriöhrt.

Noch der neueren Rechtsprechung des BGH wöre der Beklogte ver-

pflichtet gewesen, den Klöger über etwoige SchodenersotzonsprÜche,

welche ous derTöiigkeit des Beklogten f Ür den Klöger diesem entstonden

wören. sowie den Louf derVeriöhrunq derortigerAnsprÜche, zu belehren
(vgl. BGH WM B2I364BGHGlB/82--ZlPB2,45lm. Anm. Gröfe: BGH|Z

A3All. Die Verletzung dieser Pflicht wÜrde möglicherweise zu selbstön-

digen Schodenersoizonsprüchen des Klögers fÜhren.

lm vorliegenden Folle iedoch ist eine solche Belehrungspflicht des

Beklogten nicht entstonden'

Er hqt ohne Verschulden keine SchodenersotzqnsprÜche des Klögers

gesehen; denn bei Anfertigung der Einkommensteuererklörungen,

welche den genonnten Steuerbescheiden zugrundeliegen, hotte der

Beklogte keine lnformotionen dorüber, do0 der Klöger in den Johren

l9B3 und l9B4 Einkünfte hotte, welchen eine Tötigkeii in der ehemoligen

DDR zugrundelog, so doß insoweit Sieuerfreiheit in Froge stond. Der

Vortrog des Beklogten, do0 die ihm von der Arbeitgeberin des Klögers

für die Anfertigung der genonnten Steuererklörungen Überlossenen

Unterlogen keinerlei Hinweise dorouf enthielten, blieb unbestritten'

Doß der Beklogte ous der weit zurÜckliegenden Zeit vor Moi 196? ols er

Johresobschlüsse f ur die Firmo K. R. über die Johre 1967 undl968 feriigie,

konkrete Erinnerungen doron vorzuholten hotte, doß dqmols der Klöger

zeitweise geschöftlich in der ehemoligen DDR tötig wori ist dem Beklogten

nicht obzwerlongen. Selbsi wenn er sich doron erinnert hötte, hondelte
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Gl Hinweise

Gl Aktuell

er nicht schuldhoft, wenn er ongesichts des longen Zeitobloufs und der
donoch vermuilich onderen Tötigkeitsumstönde des Klögers nicht ent-
gegen dem lnholt der ihm fur die Anfertigung der steuererklörungen
zugeleiteten Unterlogen vermutete, unter den Einkünffen des Klögers in
den Johren l9B3 und l9B4 könnten solchefürgeschöftlicheTotigkeit in der
domoligen DDR sein, welche steuerfrei sind.

Die Angemessenheit der Bezüge geschöftsführender GmbH-Gesell-
schoffer ist höufig Gegenstond von Auseinondersetzungen mit der
Finonzverwoltung. Die Beurteilung derAngemessenheit ist noch wie vor
schwierig, do {este ollgemeingültige Moflstöbe dofur nicht existieren.
Die nun 6. Au{loge des spitoler/Niemonn: Die Angemessenheit der
Bezüge geschöftsführender Gesellschofter einer GmbH verlog Dr. otto
Schmitt KG, Koln, l9z seiten, DM 48,00) erörtert in übersichtlicher Form
und klorer Sproche die moßgeblichen Entscheidungskriterien. Die
Neuo uflo ge berücksichtigt die neue Rechtsprech ung des Bundesfino nz-
hofs sowie die doroufhin erschienene Literotur u. o. hinsichtlich des Noch-
zohlungsverbots, der Sochzuwendungen sowie der Anpossung der
Bezü g e o n d ie Entwickl u n g der g esel lschoftl ich en Verhö ltn isse. Beson ders
in den vordergrund getreten ist die Diskussion um die Einordnung der
Altersversorg u ng u nd die Folgen bei U no n gemessen heit der Bezüge bzw.
bei mongelnder Klorheit der Vereinborung.

Dos Bundesverfossungsgericht belehrt über Anwoltspflichten und
Regreßmöglichkeiten:

Die dritte Kommer des zweiten Senots hot unter Leitung des Prösidenten
des BVerfG eine Verfossungsbeschwerde nichi zur Entscheidung onge-
nommen, weil sie teilweise unzulössig wor und im übrigen keine hin-
reichende Aussicht ouf Erfolg bot.

lm ersten Betriebsiohr konn eine Belegung derZimmer im,,Hous P" von
co.60 0/o eintreffen. Dieser Göstezuwochs istfür H. von großer Bedeu-
tung.

Eine detc il lierte Rento bilitöts-Voro usschourechnung konn erst noch
Vorloge der endgültigen Architektenplöne und noch Ermittlung der
gesomten lnvestitionskosten und der Finonzierungsvorschou erstellt
werden.

Jedoch konn schon ietzt dovon ausgegongen werden, doß oufgrund
der Konzeption und Untersuchungen ein positives Betriebsergebnis
erzielt wird und dos Proiekt rentobel zu führen ist.

Doß der Mokler H. J. dos Exposd des Beklogten vom 1.9.1978 unzu-
treffend wiedergegeben h ot, bed o rf kei ner nö heren Do rleg u n g. Schon
desholb konn ousgeschlossen werden, doß der Beklogte gewußt oder
billigend in Kouf genommen hötte, doß von seinem Kurzgufochten in
dem Exposd vom 6.9.1978 werbend Gebrouch gemocht wurde. Dies
o n d ererseits wö re Voro ussetzu n g f ü r eine Prospekth oftu n g des Beklo g-
ten (vgl. BGHZ 77,172,177 unter ll,2); zustimmend zitiert in BGHZ lll,3l4
unter ll 2 o).

Noch der- bestrittenen - Behouptung des Klögers hotte derMoklerJ.
seinem eigenen Exposd vom 6. 9.1978 dos des Beklogten vom l. 9.1978
beigefügt und gleichzeitig mit einem Schreiben vom 13.11.1978 (dieses

l, 44l,vorgelegt. Die Annohme, der Beklogte hobe gewuDt oder es
billigend in den Kouf genommen, doß von seinem Exposd ols Anloge
des Prospekts des Moklers J. werbend Gebrouch gemocht wird, ver-
bietet sich ober ebenfolls, weil der Beklogie in dem Prospekt selbst
unzutreffend wiedergegeben ist.

2. Der Beklogte unterliegt gegenüber dem Klöger ouch nicht der DritF
hoftung ous dem der Erstellung seines Exposds vom '1. 9.1978 zv-
grundeliegenden Vertrogs.

Die Einbeziehung eines Dritten in den Schutzbereich eines Vertroges
bedorf der - mindestens stillschweigenden - Vereinborung einer
Schutzpflicht für den Dritten. Eine solche Vereinborung konn bereits
ollein schon oufgrund der oblektiven lnteressenloge ongenommen
werden; dies betrifFt insbesondere die Fölle, in denen dos Wohl und
Wehe einer Person dem Vertrogsportner der schutzpflichtigen Portei
onvertrout ist. Auch sonst konn noch den besonderen Umstönden des
Ei nzelfo I les eine Ausdeh n u n g des Sch utzbereichs eines Vertro g es ü ber
den Kreis derVertrogsporteien hinous ongenommen werden. Gerode

5
24



Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe 1192 Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und sleuerberotende Berufe 1192

Als Prospekt kommt in erster Linie in Froge dos Kurzexposd des Moklers
Korl-Heinz J. vom 6.9)978. Dieses hot der Beklogte nicht verfoßt.

Allerdings ist der Beklogie in diesem Expos6 mittelbor zilierl.ln ihm heißt

es 1,45,46l,

Es bestehen heute schon Reiseveronstolterkontrokte mit A, B, C, D etc'

Diese hoben bei der Konzeption der Anlogenberotung mitgewirkt und

eine gonziöhrige Kontingentobnohme in Höhe von BO 0/o fest zugesogt.

I n ei ner g utochterlichen Stel I u n g no h me eines vereid igten So chverstö nd i-

gen für dos Hotel- und Goststöttengewerbe wurde schon fÜr dos erste

Betriebsiohr eine 60 o/o-ige Auslostung prognostiziert.

ln dem Exposd des Beklogten vom 1.9.1978 heiflt es demgegenüber
il,9? 100),

lnsbesondere mußte oufgrund der Reiseveronstolterkontokte (Anmer-

kung: nicht ...-kontrokte) - A, B, C, D etc. - die Konzepiion entsprechend

geöndert werden, so doß eine morktgerechte Funktionseinheit ouch

schon in der Phose I gegeben ist.

Hierbei wurde eine co. 8O- bis 90o/oige Kontingentfestobnohme der

Ferienopportements von seiten der bedeutendsten und größten Reise-

veronstolter in der BRD zugesogt, dies sowohl für die Sommer- ols ouch

fur die Wintersoison, somit gonziöhrig.

Jedoch mü0te dementsprechend ouf die Wünsche der Reiseveronstolter

eingegongen werden...

(1, lO3, lO4) Aufgrund der diversen Reiseveronstolterkontokte sowie der

guten Morktkenntnis des Erstellers dieses Kurzexposds konn dovon ous-

gegongen werden, doß dos Gesomtproiekt noch erfolgtem Anlouf sehr

gut ousgelostet sein wird.

Dies bedorf selbstuerstandlich eines oktiven Verkoufs, einer guten Ver-

ko ufsförderung und Werbung.

Alleine dos mögliche Erscheinen in co. 2 Mio. Veronstolterkotologen
(B co. 800.000 Stuck, Aco.1,2Mio. Stuck) wird sich sehr positiv ouf einen

schnellen Bekonntheitsgrod des Proiekts ouswirken.

Zudem hot der Ersteller des Proiektes, die C. GmbH & Co. KG, Pirmosens,

bereits sehr erfolgreich ein Urloubs-, Togungs- und Freizeithotel in D.

erstellt und beireibt dieses ebenso rentobel. Die hierbei gesommelten

Erfohrungen werden sich sehr positiv in derweiteren Proiektentwicklung

in Houenstein ouswirken.

Gl Leirsöue

Gleichzeitig wurde dem Beschwerdeführer eine Gebühr gem. $ 34 Abs. 2

BVerfG-Gesetz in Höhe von 500,00 DM ouferlegi. Donn folgt die
Belehrung'

,,Es bleibt dem Beschwerdeführer unbenommen, insoweit
seinen Verfohrensbevollmöchtigten in Anspruch zu nehmen,

folls dieser ihm nicht hinreichend über die Voroussetzungen,

unter denen eine Verfossungsbeschwerde nur Erfolg hoben
konn, belehrt hoti'
(Beschl.v. 8.7.1991, AZ.2 BvR Z3ll91).

DieAufgoben und Zustöndigkeiten des BVerfG beziehen sich bisher nicht

ouf die Enischeidung und Belehrung von Zivilrechtsonsprüchen.Wird hier

ein neues Aufgobengebiet ohne gesetzliche Grundloge eröffnet?

KonlaJrsverwqlter / Pflicht zur Selbstonzeige / lnferessenkollisionen

L Zvr Abgrenzung von Mossekosten und Mosseschulden, wenn der Konkurs-

verwolter Hilfskrofte gegen Entgelt einsetzt.

2. Ein Vertrog, durch den der Konkursverwolter die Mosse gegenüber einer

iuristischen Person verpflichtet, on der er selbst rechtlich oder wirtschoftlich

moßgeblich beteiligt ist, ist nicht ollein deswegen unwirksom.

3. Der Konkursverwolter hotvon sich ous dem Konkursgericht rechtzeitig einen

Sochverholt unmißverstondlich onzuzeigen, der die Besorgnis ernsthoft

rechtfertigt, dcß er on der Amtsführung verhindert isf dos gilt insbesondere

fur FAlle einer nicht unbedeutenden lnteressenkollision. Eine Verletzung

dieser Pflicht konn Schodenersotzonsprüche noch $ 82 KO begründen.
(BGH Urr.v. 24.1.1991- lX ZR 250/89 - WM 1991,420:WvB Vl B S 6 KO l.9l lSundermonn])

Hoftung des Konkursverwqlters $ 82 KO oder $ 69 AO?

Wegen schuldho{t verspöteter Zohlung von zur Tobelle festgestellten steuer-

I ichen Kon ku rsforderu n g en hoftet der Kon ku rsverwo lter dem Steuerg lö u big er

noch $ 82 KO, nicht noch S 69 AO.
(BGH Urt.v. 1.12.1988 - lX ZR 61/88, WM l9j9,ll4: NJW ]989, 303)
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Werbeverbof / Anwq lts-Suchservice-l nformotion sdienst

1. Ein generelles Werbeverbot für Rechtsonwölte besteht nicht

2. Dos Betreiben eines,,Anwolts-Suchservice-lnformotionsdienstes" durch
Rechtso nwö lte ü bersch reitet o uch bei Weitergo be von o uf Sel bstei nschöt-
zung beruhenden lnformotionen über speziolisierte Anwoltskollegen nicht
die Grenzen onwoltlicher Stondespflichten im Bereich der Werbung.

(EGH Hessen, Beschl.v. 28.2.1991- I EGH 2/90lrkr.) - EWiR 5 43 BRAO 3/91, 461 Rins)

Prospehhoftung / Rechtswqhlklousel /AGB

Derfür eine britische Briefkostenfirmo mit bundesdeutschem ols,,Repröse nronz"
bezeichnetem, foktischem Verwqltungssitz Hondelnde, hoftet dem Anleger
noch den Grundsötzen der Prospekthoftung noch deutschem Recht.

Eine entgegenstehende in AGB vereinborte Rechtswohlklousel ist unwirksom.
(LG Homburs Urt.v. 31.5.1991 - 302 0 ll3/90 - RPK U 1.065/911

Drifihoflung
des Sochverstöndigen
- Prospekthoftung

- Vertrog mit Schutzwirkung
zugunsten Dritter

{OLG Korlsruhe, Urt.v. 5.6.1991-lU 270/901

r\
Leitsötze (d.Verf.l,

I . Wird in einem Prospekt eine gutochtliche Stellungnohme unzutreffend
wiedergegeben, so ist es i. d. R. ousgeschlossen, doß der Sochver-
stöndige dies gewußt oder billigend in Kouf genommen hötte.

2. Die Einbeziehung eines Dritten in den Schutzbereich eines Vertroges
bedorf der mindestens stillschweigenden Vereinborung einer Schutz-
pflichtfurden Dritten. Diese kcnn sich ollein schon oufgrund derobiek-
tiven gleichgerichteien lnteressenloge ergeben oder wenn ein Gut-
ochten ersichtlich zur Belehrung des Dritfen in Auftrog gegeben wurde.
(hier, Gutochten zur Belehrung der Gemeinde, nicht der Köufer von
Ferienopportements)

Aus den Gründen:

Die Zulössige Berufung ist nicht begründet.

Dem Klöger steht weder ous Prospekthoftung noch ous dem Vertrog ein
Schodenersotzonspruch zu, oufgrund dessen der Beklogte dos Kurz-
exposd vom 1.9.1978 erstellt hot. Dos Londgericht hoi in erster Linie die
Froge geprüft - und verneint - ob der Klöger in den Schutzbereich des
Vertroges einzubeziehen ist oufgrund dessen der Beklogte dos Kurz-
expos6 vom i.9.1978 erstellt hot. lnsoweit hot dos Londgericht einen
Schodenersotzonspruch des Klögers zu Recht verneint. lm Berufungs-
rechtszug scheint der Klöger den Schwerpunkt seiner Ausführungen ouf
die Begründung eines Anspruches ous Prospekthoftung legen zu wollen.
Auch unter diesem rechtlichen Gesichtspunkt steht ihm ein Schoden-
ersotzonspruch gegen den Beklogten nicht zu.

l. Der Beklogte konn nicht ols Goront für die Richtigkeit eines Prospektes
ongesehen werden, welcher der Entscheidung des Klögers zum Beitritt
zu einer Bouherrengemeinschoft und zum Kouf einer Eigentums-
wohnung zugrunde gelegen hot.
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92,10
92, B

92, B

B

8
17

92,
ot
It

92, B

92,22

92,2

a) ta

92,18

oa aa

92,3
at t\

92,25

92,19

9t)

92,25

92,25
oa l<

o))

92,25

92, B

92,2

92,2

oa l\

92,2s

92,2s

92,3

92,25

92 t)

92,25

9)2

ot t\
92,25
92,25

8a)

oc 1,)

92,22

q

2
27



ffi

i

I r'r I
\1,1\";11,. r.:t;,1,. l,i.i,l;l lirit ;t'lilli l i ',t ,,..

lr,

lO. Jonuor ]992
12. Johrgong,S.2-27
ISSN OIZT-1868

o.o

lnholt Seiie

Gl Leitsötze

Dritthoftu n g des Sochverstöndigen
- Prospekthoftung

- Verirog mit Schuizwirkung zugunsten Dritfer
(OLG Korlsruhe Urt.v. 5. 6.1991 - | U 270/9Al

Dritthoftung
- Bilonzerstellung

- Vertrog mit Schutzwirkung zugunsten Dritter

- Sti I lschweigender Ausku nftsvertro g
(OLG München, Urt v.17.5.1991-2lU 4529/901

Hoftung des Steuerberoters
- Belehrung über Berufsversehen

- Vollstöndige lnformotionen durch Mondonten
lLG Korlsruhe, :Jt.v.7.3. 1990 - 3 0 339/89)

Gl Hinweise

Gl Aktuell

2

3

Bo
@ Gerling-Konzern
Ve rtri e bs-Akti e n g ese I I sc h oft
Abteilung Presse und lnformotion
Gereonshof,5000 Köln I

Glefon, 102 211 144 -72 98
Tel efox, 102 211 144 - 51 27

Verontwortlich für den lnholt,
Rechtsonwolt Dr. Jürgen Gröfe,
Focho nwolt für Steuerrecht

Nochdruck nur mit vorheriger
schriftlicher Zustimmung.

22
:
n

24

24

25

t
I

.1,

t

Gl Leitsötze


